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Titelbild 

Ehemaliges Gemeindehaus, Dorfplatz 2, mit der neu erstellten ökologisch wertvollen Trockensteinmauer im 
Vordergrund, welche den bedrohten Zauneidechsen ein neues Zuhause bietet. 
Aufnahme von: suisseplan Ingenieure AG raum + landschaft, 6003 Luzern 
  



 

 

Einladung zur Gemeindeversammlung 
 

Freitag, 6. Mai 2022, 20.00 Uhr in der MZA Eggeli 
 

TRAKTANDEN 

1. Begrüssung und Eröffnung durch den Gemeindepräsidenten 

2. Informationen zum Projekt «Neubau Alterszentrum» 

3. Wahl von drei Stimmenzählerinnen/Stimmenzählern 

4. Bauabrechnung Stützmauer ehem. Gemeindehaus, Dorfplatz 2 

5. Rechnung 2021 

6. Nachtragskredit zu Lasten Erfolgsrechnung 2022 (St. Anna) 

7. Einbürgerungsgesuch Stefan Alexander Massimo Becker 

 
Abstimmungen: 

Über die Traktanden 4 bis 7 wird an der Gemeindeversammlung abschliessend befunden. 
 
Traktandum 2 ist rein informativer Natur und nicht Gegenstand einer Genehmigung oder Urnenüberweisung. 
Der Verein St. Anna wird das Projekt «Neubau Alterszentrum» vorstellen und steht der Bevölkerung anschlies-
send zusammen mit dem Gemeinderat für Fragen zur Verfügung. 
 
Der Gemeinderat lädt alle Einwohnerinnen und Einwohner von Sattel unter Vorbehalt einer Änderung der epi-
demiologischen Lage herzlich zur Gemeindeversammlung vom 6. Mai 2022 ein. 
 
Es gelten die zu diesem Zeitpunkt verordneten allfälligen Massnahmen im Zusammenhang mit der Bekämp-
fung der Covid-19-Pandemie. 
 
14. März 2022         Gemeinderat Sattel 
 
 

Stimmrecht 
 
Die Gemeindeversammlung ist öffentlich (§ 22 Abs. 1 des Gesetzes über die Organisation der Gemeinden und 
Bezirke vom 25. Oktober 2017 (GOG; SRSZ 152.100)). 
 
An den Abstimmungen und Beratungen teilnehmen dürfen allerdings nur die in Sattel Stimmberechtigten 
(§ 25 Abs. 1 GOG). Gemäss § 26 Abs. 1 der Kantonsverfassung vom 24. November 2010 (KV; 
SRSZ 100.100) sind alle in der Gemeinde Sattel wohnhaften Schweizer Bürgerinnen und Bürger stimm- und 
wahlberechtigt, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und in eidgenössischen Angelegenheiten stimm- 
und wahlberechtigt sind sowie den Heimatschein mindestens fünf Tage vor der Gemeindeversammlung bei 
der Gemeinde Sattel hinterlegt haben. 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Beschwerden gegen Wahl- und Abstimmungsergebnisse der Gemeindeversammlung sind gemäss § 94 Abs. 1 
GOG innert zehn Tagen seit dem Wahl- und Abstimmungstag beim Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz 
einzureichen. Dies gilt ebenfalls für Beschwerden betreffend Verletzung des Stimmrechts und Unregelmässig-
keiten bei der Vorbereitung der Abstimmungen (§ 53b des Wahl- und Abstimmungsgesetzes vom 15. Okto-
ber 1970 (WAG; SRSZ 120.100)). 
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Vorwort des Gemeindepräsidenten / Jahresbericht 
 
 
 
Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 
Das vergangene Jahr war erneut von Corona geprägt. Viele Events fielen dieser 
Pandemie zum Opfer. Sitzungen, Anlässe und dergleichen mussten verschoben 
oder sogar annulliert werden. 
 
Trotz allem gebe ich meiner Freude Ausdruck, dass ich mich nicht erinnern kann, 
jemals einen so guten Rechnungsabschluss erzielt zu haben wie im Jahr 2021. 
Aber dazu mehr von Säckelmeister Felix Schraner. 
 
Im Fokus stand für mich im vergangenen Jahr die Sanierung der Trockensteinmauer unterhalb des alten Ge-
meindehauses, welche zu Beginn sehr kritische Stimmen hervorgerufen hatte.  
Im Nachhinein aber gab es lobende Worte und Dank, dass ich dieses Projekt unterstützt habe. An dieser Stelle 
meinen besten Dank der Firma suisseplan für die Planung und Bauleitung und der Bauunternehmung Gemma, 
für die perfekte Umsetzung. Meinen Dank auch an alle Beteiligte, dass die Kosten deutlich unter dem Budget 
gehalten werden konnten. 
 
Was sehr viel zu reden gab, war das offene Festzelt der «Lutz-Hütte», welches meiner Meinung nach für die 
Jugendlichen, während der Pandemiezeit, ein willkommener Treffpunkt war. Leider wurde der Lärmpegel ab 
und zu überschritten, wofür ich mich bei den Anwohnern an dieser Stelle entschuldige. Mit Aufhebung prak-
tisch aller Corona-Massnahmen hat sich alles etwas normalisiert. Bleibt zu hoffen, dass die «Lutz-Hütte» noch 
lange ein idealer Treffpunkt bleiben wird. Meinen besten Dank den «Lutz-Hütte» Betreibern. 
 
Mein grösster Dank und ein dickes Lob gehört dem Schulleiter, allen Lehrkräften, und dem Schulrat. In dieser 
schwierigen Pandemiezeit, mit Maskenpflicht für alle Schulkinder und Lehrpersonen, den Schulbetrieb auf-
recht zu erhalten, war sicherlich eine enorme Herausforderung, welche an der Schule Sattel bestens bewältigt 
wurde. 
 
Auch der ganzen Verwaltung gehört mein aufrichtiger Dank. Homeoffice und Maskenpflicht am Arbeitsplatz 
war an der Tagesordnung und machte den Betriebsablauf nicht einfacher. 
 
Ich bedanke mich auch bei meinen Ratskolleginnen und Ratskollegen, bei den Kommissionsmitgliedern und bei 
allen Gemeindearbeitern für euren Einsatz zum Wohle unserer Gemeinde. 
 
Vielen Dank an die Rechnungsprüfungskommission und an die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler und an 
alle, die in irgendwelcher Form etwas für die Gemeinde geleistet haben. 
 
Nun wünsche ich allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern speziell gute Gesundheit. 
Viel Erfolg und Glück im Beruf, Haus, Hof und Familie und dass die Pandemie endgültig der Vergangenheit an-
gehört. 
 
Euer Gemeindepräsident 
Adolf Lüönd 
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Die Arbeit «der Gemeinde Sattel» im Jahr 2021 in Zahlen 
 
Die Mitglieder des Gemeinderates sowie die Mitarbeitenden der Gemeinde Sattel haben im letzten Jahr einiges 
zugunsten der Gemeinde erarbeitet. 
 
Als Beispiel einige fassbare Zahlen, diese sind nicht abschliessend, sollen den Sattlerinnen und Sattlern aber 
einen kleinen Einblick in die Arbeit «der Gemeinde» vermitteln:  
 
22 ordentliche Gemeinderatssitzungen wurden abgehalten. 
544 Beschlüsse hat der Gemeinderat an diesen Sitzungen gefasst und wurden protokolliert. 
103 zusätzliche Kommissionssitzungen wurden durch Mitglieder des Gemeinderates vorbereitet und präsi-

diert sowie von den Kommissionssekretären protokolliert. 
10 Sitzungen hat der Schulrat abgehalten und dabei 
28 Beschlüsse gefasst und protokolliert. 
9 Sitzungen hat die Fürsorgebehörde abgehalten und dabei 
125 Beschlüsse gefasst und protokolliert. 
5450 Abstimmungskuverts wurden mit den entsprechenden Unterlagen bestückt und versandt. 
206 Zu- und Wegzüge wurden im Einwohneramt verarbeitet, 
23 Geburten konnten erfasst werden, gleichzeitig mussten 
9 Todesfälle registriert werden. 
15 Baugesuche, Baumeldungen, Vorabklärungen und Projektänderungen wurden in den drei Monaten seit 

Einführung des elektronischen Baubewilligungsverfahrens eBau im Oktober registriert und vom Bauamt 
bearbeitet. 

1852 Rechnungen wurden im Kassieramt erfasst (verbucht) und bezahlt. 
164 Schülerinnen und Schüler wurden Stand Ende Jahr an der Schule Sattel unterrichtet. 
39 Personen (Schulrat, Schulleitung, Sekretariat, Lehrpersonen und Hauswartsteam) haben das Schul- 

system in ganz verschiedenen Bereichen am Laufen gehalten. 
Alle Lehrpersonen zusammen haben die Kinder während rund 

13 000 Unterrichtslektionen unterrichtet. 
343 Mahlzeiten wurden im Rahmen des «Mittagstischs» seit Einführung des Angebots im August zubereitet. 
55750 Kilogramm Papier wurden von den Schülerinnen und Schülern sowie dem Werkdienst gesammelt und 
777 Kilogramm Nespresso Kaffee-Kapseln haben die Mitarbeiter in der Sammelstelle Riedmatt recycelt. 
90 Millionen Liter Trinkwasser hat die Wasserversorgung bereitgestellt, 
126 Bodenschieber unterhalten und 
25 Wasserzähler ersetzt. 
684 „RobiDog“-Leerungen hat der Werkdienst gemacht, 
365 mal wurde bei der Pfarrkirche Sattel die Toilette gereinigt und an 
263 Tagen hat der Werkdienst auf dem «Schlössli» nach dem Rechten geschaut. 
8462 Manntage wurden in der ALST betreut und entlang der Strassen im Frühling und Herbst 
58 Winterdienst-Markierungen demontiert und montiert. 
115 „Tickets“ für den Zoo Zürich (seit Angebotsbeginn im Juli) wurden ausgehändigt und 
79 „Tickets“ für das Verkehrshaus Luzern ausgestellt. 
 
Auch «das Gemeindehaus» war im letzten Jahr nicht untätig: Die Photovoltaik-Anlage an der Hausfassade 
Richtung Mostelberg hat 5145.4 kWh Strom produziert. Der ertragreichste Monat war wie im Vorjahr der April. 
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Traktandum 2 
 

Informationen zum Projekt «Neubau Alterszentrum» 
 
Der Verein St. Anna besitzt und führt in Steinerberg das gleichnamige Alters- und Pflegeheim mit 72 Betten. 
Hier werden betagte Menschen betreut, die vor allem aus Steinerberg, Sattel und Rothenthurm stammen. Mit 
den drei Gemeinden besteht noch bis ins Jahr 2030 eine langfristige Leistungsvereinbarung. Damit erfüllt der 
Verein im Auftrag der drei Gemeinden eine zentrale Aufgabe der öffentlichen Hand. Denn die Gemeinden sind 
(zusammen mit dem Kanton) verantwortlich für die stationäre Betreuung ihrer Senioren/-innen. 
 
Seit geraumer Zeit befasst sich der Verein St. Anna mit der Frage, wie das Alters- und Pflegeheim in die Zu-
kunft zu führen sei. Der Verein selbst will sich möglichst bald von der Verantwortung für die Liegenschaft und 
den Betrieb zurückziehen und frischen Kräften die Möglichkeit eröffnen, älteren Menschen eine hochstehende 
professionelle Pflege, Betreuung und Begleitung zukommen zu lassen. 
 
Aus diesem Grund hat der Verein in jüngster Vergangenheit eine zukunftsorientierte Nachfolgelösung entwi-
ckelt. Sie besteht aus zwei Projekten: 

 Projekt A sieht den Bau eines neuen, massgeschneiderten Alterszentrums an einem neuen Ort in Stei-
nerberg, Sattel oder Rothenthurm vor. Das neue Alterszentrum soll zudem eine frische Träger- und Be-
treiberschaft erhalten. 

 Projekt B besteht aus dem Verkauf der 3644 m2 grossen Liegenschaft an der Sattelstrasse 6 in Stei-
nerberg. Auf diesem Areal liegt das bestehende Alters- und Pflegeheim St. Anna. 

 
Bis Projekt A realisiert ist, läuft der Betrieb im jetzigen St. Anna in Steinerberg normal weiter. Ziel ist der naht-
lose Bezug des neuen Alterszentrums ohne Zwischenlösung. 
 
Beide Projekte treibt der Verein in enger Zusammenarbeit und Absprache mit Steinerberg, Sattel und Rothen-
thurm voran. Am 2. März 2022 wurde eine Auftragsvereinbarung unterzeichnet, welche den Verein St. Anna 
mit der Führung und dem Vorantreiben einer Initialisierungsphase für Projekt A beauftragt. Mit Hilfe einer Ko-
ordinationsgruppe, die sich aus dem Vorstand des Vereins St. Anna und Vertreter/-innen der drei Gemeinden 
zusammensetzt, wird der regelmässige Austausch zwischen den Vertragspartnern gewährleistet. 
 
Auch die Bevölkerung soll die Möglichkeit haben sich am Projekt zu beteiligen bzw. mitzuwirken: 

 Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 6. Mai 2022 werden die Einwohnerinnen und Einwohner 
von Sattel vom Verein St. Anna persönlich über die Projekte und den aktuellen Stand der Dinge infor-
miert. 

 Noch vor den Sommerferien soll zudem in jeder der drei Gemeinden eine sogenannte «Ideenwerkstatt» 
durchgeführt werden. Die Bevölkerung ist eingeladen, sich mit konstruktiven Vorschlägen bei der Ent-
wicklung von Ideen für die Projekte einzubringen. 

 Im Herbst ist in allen drei Gemeinden ein weiterer Informationsanlass vorgesehen. Selbstverständlich 
wird bei Bedarf und in geeigneter Form laufend über die Projektfortschritte orientiert. Aktuelle Informa-
tionen sind auch unter www.stanna.ch zu finden. 
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Traktandum 4 
 

Bauabrechnung 
Stützmauer ehemaliges Gemeindehaus, Dorfplatz 2 
 
A. Antrag des Gemeinderates: 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten folgendes zu beschliessen: 
 

1. Die Bauabrechnung für den Ersatz der Stützmauer südlich des ehemaligen Gemeindehauses, 
Dorfplatz 2, mit einem Gesamtaufwand (brutto) von Fr. 153 820.95 (inkl. MwSt.), wird 
genehmigt. 

 

 
B. Bericht des Gemeinderates 
 
1. Ausgangslage 

Bei der Sanierung des alten Schulhauses und dem gleichzeitigen Umbau zum Gemeindehaus am Dorfplatz 2, 
wurde die Umgebung des heute ehemaligen Gemeindehauses aus Kostengründen sehr günstig erstellt. Die 
talseitige Stützmauer wurde mit losen Steinen aufgeschichtet und mit Cotoneaster (Felsenmispeln) be-
pflanzt. Senkungen im Bereich der Mauer hatten schon vor längerer Zeit angekündigt, dass sich die Mauer 
bewegt. Am 28. März 2018 lösten sich einige Steine aus der Mauer und rollten bis auf den darunter liegen-
den Fussweg und zum Bahntrasse der SOB. Der Gemeinderat liess umgehend eine Schutzwand errichten 
und befasste sich mit dem Ersatz der Stützmauer. 
 
Als Ersatz der bestehenden Stützmauer boten sich zwei Varianten an: eine einfache Betonmauer (Kosten: 
Fr. 75 000.-) oder eine optisch und ökologisch wertvollere Trockensteinmauer. Angesichts der prominenten 
Lage des ehemaligen Gemeindehauses und der Mauer, priorisierte der Gemeinderat die ökologisch wertvol-
lere aber auch teurere Variante mit Gesamtkosten von Fr. 183 000.- (brutto, inkl. MwSt. und Reserven). 
 
Die Albert Koechlin Stiftung (AKS) hatte im Rahmen des Förderprojektes «Zauneidechse» der Gemeinde ihre 
finanzielle Unterstützung zugesagt und stellte einen Beitrag von 50% der Mehrkosten gegenüber einer kon-
ventionellen Lösung (einfache Betonblockmauer), maximal aber Fr. 51 000.- in Aussicht. Auch die Eigentü-
mer des Nachbargrundstücks, auf welchem ein Teil der Stützmauer liegt, hatten einen Beitrag von maximal 
Fr. 24 000.- zugesichert. Damit blieben der Gemeinde Restkosten von maximal Fr. 108 000.-. 
 
Die Stimmberechtigten genehmigten am 7. März 2021 eine Brutto-Ausgabenbewilligung über Fr. 183 000.- 
(inkl. Reserven) für einen ökologisch wertvollen Ersatzbau der Stützmauer südlich des ehemaligen Gemein-
dehauses, Dorfplatz 2, mit 416 Ja- zu 320 Nein-Stimmen. 
 
2. Bau der Trockensteinmauer 

Ende Juni 2021 wurde unterhalb des ehemaligen Gemeindehauses, Dorfplatz 2, beim alten Dorfkern der Ge-
meinde Sattel, gemäss Bauprojektsplan mit dem Bau einer neuen, abgetreppten Trockenmauer begonnen. In 
einem ersten Schritt wurde die bestehende Mauer abgetragen und die Steine auf eine allfällige Wiederver-
wendung kontrolliert. Neben den zusätzlichen Sandsteinen konnte tatsächlich ein Teil der Nagelfluhsteine 
aus der bisherigen Mauer wiederverwendet und in die neue Stützmauer integriert werden. 
 
Alle invasiven Neophyten und anderen exotischen Problempflanzen auf der Parzelle des ehemaligen Gemein-
dehauses wurden entfernt und durch einheimische, standortgerechte Stauden und Gehölze ersetzt. Im No-
vember 2021 konnte die Baustelleninstallation beim ehemaligen Gemeindehaus nach Vollendung der Bauar-
beiten wieder entfernt werden. Die Pflanzung der Rebstöcke der robusten Sorte „Solaris“ und die Ansaat 
des Blumenrasens und der Blumenwiese erfolgen im Frühjahr 2022. 
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Das ehemalige Gemeindehaus im Dorfkern von Sattel hat damit eine sorgfältig gestaltete und ökologisch 
wertvolle Umgebung erhalten, die unter anderem auch der stark gefährdeten Zauneidechse als neue Heimat 
dienen soll. Die Pflege der neu gepflanzten Reben konnte zwei Anwohnern übergeben werden. Sie werden 
dafür keine finanzielle Entschädigung, dafür aber hoffentlich wohlschmeckende Früchte erhalten. Ausser 
dem Entfernen von aufkommenden Gehölzen benötigt die neue Trockenmauer keine weitere Pflege. Mit der 
Pflege der Reben ist auch der Unterhalt der Trockenmauer gesichert. 
 

Baustellensituation Ende August 2021 Fertige Stützmauer mit Spalier für die Reben 
 
3. Kostenübersicht 

Bewilligter Verpflichtungskredit Bauabrechnung  

Kostenart Betrag in Fr. Betrag in Fr.  

Vorarbeiten: Installation, Abbruch, Entsorgung usw. 53 000.- 

136 305.10 

 

Trockensteinmauer: Sandstein 55 000.-  

Nachbearbeitung: Installationsabbau, Bepflanzung, 
Reben, Platten usw. 

29 000.-  

Planung, Bauleitung (inkl. Baubewilligung) 17 000.- 16 761.95  

Betriebssicherheit SOB  753.90 * 

Mehrwertsteuer 7.7% 12 000.- inkl.  

Reserven (10%) 17 000.- --  
Total brutto (inkl. MwSt.) 183 000.- 153 820.95  
./. Beitrag Albert Koechlin Stiftung (max. 50% der 
Mehrkosten) 

max. 51 000.- 39 434.00  

./. Pauschalbeitrag Grundeigentümer KTN 557 Sattel max. 24 000.- 20 180.00  

Total Nettokosten max. 108 000.- 94 206.95  
 
* Die Kosten für die Betriebssicherstellung durch die Schweizerische Südostbahn AG (SOB), damit der Zugs-

verkehr auch während den Bauarbeiten rollen konnte, von Fr. 753.90 waren nicht budgetiert. 
 
4. Daten 

11. Dezember 2020 Gemeindeversammlung: Projektvorstellung 
7. März 2021 Volksabstimmung: 416 Ja / 320 Nein 
10. März 2021 Einreichung des Baugesuches 
26. April 2021 Baubewilligung 
Anfang/Mitte Juni 2021 Baustelleninstallation 
1. Juli 2021 Start Bauarbeiten an der Trockenmauer 
1. September 2021 Tag der offenen Baustelle 
Ende September 2021 Abschluss der Trockenmauerarbeiten 
Anfang November 2021 Baustelle beim ehem. Gemeindehaus ist wieder aufgeräumt 
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5. Unternehmerliste 

Unternehmer / Lieferant Arbeitsgattung 
Suisseplan Ingenieure AG raum + landschaft, Luzern Planung, Bauleitung 
gemma Trockenmauern und Gärten, Glarus Realisation Trockensteinmauer 

 
6. Würdigung 

Die Gemeinde dankt der Firma suisseplan Ingenieure AG raum + landschaft, Luzern, für die Planung der 
Stützmauersanierung und der neuen Umgebung. Speziell zu verdanken sind der Firma suisseplan auch das 
Sponsoring von 35 Arbeitsstunden und der Rabatt von 10% auf die ganze Rechnungssumme. 
Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Firma gemma Trockenmauern & Gärten, welche die alten Natur-
steinmauern professionell und mit viel Herzblut sanierte. Ebenfalls einen grossen Anteil an der Umsetzung 
des Projektes hatten die Albert Köchlin Stiftung und die neben der Gemeinde betroffenen Grundeigentümer 
Ester und Pirmin Moser. 
 
Dank der engagierten Mitarbeit aller Beteiligten konnte das Werk innerhalb des Zeitplans und der bewilligten 
Finanzen realisiert werden. Die budgetierten und durch die Gemeindeversammlung freigegebenen Bruttokos-
ten von Fr. 183 000.- konnten eingehalten werden bzw. wurden gar um fast Fr. 30 000.- unterschritten. 
 

 
C. Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission (RPK) 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat gemäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke 
und Gemeinden (FHG-BG; SRSZ 153.100) die Abrechnung der Ausgabenbewilligung „Neubau Stützmauer 
ehemaliges Gemeindehaus, Dorfplatz 2“, geprüft. 
 
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt, die vorliegende Bauabrechnung zu genehmigen. 
 
Sattel, 28. März 2022 Die Rechnungsprüfungskommission: 

 
Martina Schuler, Präsidentin 
Luzia Inderbitzin 
Patrick Baumann 
Daniel Eichenberger 
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Traktandum 5 
 
Hinweis zur Darstellung der Jahresrechnung (Erfolgsrechnung): 
Die Erfolgsrechnung 2021 wird gemäss § 48 Abs. 3 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemein-
den (FHG-BG; SRSZ 153.100) in der ordentlichen Darstellung (zweistellige Sachgruppen) dargestellt und ge-
druckt. Online (www.sattel.ch) ist die detaillierte Erfolgsrechnung verfügbar. 
 
 

Rechnung 2021 – Jahresbericht 
 
A. Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten folgendes zu beschliessen: 
 

1. Die vorliegenden Nachtragskredite von Fr. 472 725.20 zu Lasten der Erfolgsrechnung zu 
genehmigen; 

2. Die Erfolgsrechnung 2021 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1 180 362.27 zu genehmigen; 
3. Die Investitionsrechnung 2021 mit Nettoinvestitionen von Fr. -234 053.95 zu genehmigen; 
4. Den Bilanzanpassungsbericht zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 
B. Bericht 
 
1. Zusammenfassung 

Die Erfolgsrechnung 2021 der Gemeinde Sattel schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 6 407 018.71 
und einem Gesamtertrag von Fr. 7 587 380.98 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1 180 362.27. Veran-
schlag worden war ein Aufwandüberschuss von Fr. 313 400.-. Die Rechnung 2021 schliesst damit rund 
1.494 Mio. Franken besser ab als budgetiert. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf Fr. -234 053.95 (Mehr 
Investitionseinnahmen als -Ausgaben). Erfreulicherweise hat die Corona-Pandemie in der Erfolgsrechnung nur 
minime Spuren hinterlassen. Damit zeigt sich die finanzielle Lage der Gemeinde Sattel gesamthaft solide. Mit 
der Einführung des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 (HRM2) beläuft sich das Eigenkapital auf rund 
4.24 Mio. Franken. 
 
2. Entwicklung der Finanzen im vergangenen Jahr 

Aufgrund der grossen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, erfolgte die Budgetierung 
für das Jahr 2021 sehr vorsichtig. Für die Gemeindefinanzen blieben die Auswirkungen letztlich jedoch be-
scheiden. Mehrkosten mussten beim Personalaufwand sowie für zusätzliches Hygienematerial in Kauf genom-
men werden. Auf der Ertragsseite hat der erwartete Einbruch bei den Steuereinnahmen nicht so stark stattge-
funden. Zusätzlich wurden im Jahr 2021 die Kosten für die Ergänzungsleistungen erstmals zu 100% durch 
den Kanton getragen, wodurch die Gemeinderechnung um rund Fr. 391 000.- entlastet wurde. Der Aufwand 
der Gemeinde Sattel entwickelte sich im gewohnten Rahmen. Dank grosser Ausgabendisziplin wurde das 
Budget um rund Fr. 1.49 Mio. unterschritten. Die budgetierten Investitionen konnten aufgrund von Verzöge-
rungen nicht im geplanten Umfang getätigt werden. Die Nettoinvestitionen liegen mit Fr. -234 053.95 deut-
lich unter den Budgetwerten. In der Summe resultieren aus diesen Effekten somit eine massive Rechnungsver-
besserung und ein Ertragsüberschuss von rund 1.18 Mio. Franken. 
 
3. Entwicklung des Eigenkapitals 

In der Jahresrechnung 2020 wies die Gemeinde Sattel ein Eigenkapital von Fr. 1 987 702.12 aus. Mit der 
Einführung von HRM2 per 1. Januar 2021, mussten die Anlagen des Finanz- und Verwaltungsvermögens neu 
bewertet werden. Dies führte zu einem Anstieg des Eigenkapitals um Fr. 1 047 777.60. Zusammen mit dem 
Ertragsüberschuss 2021 beträgt das Eigenkapital per 31. Dezember 2021 Fr. 4 241 461.15. 
 
Der Zuwachs erfolgte ausschliesslich wegen Wertsteigerungen infolge Neubewertung. Diese entsprechen den 
Vorgaben des Kantons. Die dadurch ausgewiesenen Veränderungen in der Bilanz sind rein rechnerisch und 
haben keinerlei Auswirkungen auf die verfügbaren finanziellen Mittel der Gemeinde Sattel. 

8



 

 

4. Wesentliche Risiken 

Die wichtigste Einnahmenposition der Gemeinde ist der Steuerertrag. Dort besteht eine konstante Abhängig-
keit zum wirtschaftlichen Umfeld. Momentan sind die Erträge solide, jedoch bleibt eine gewisse Unsicherheit 
aufgrund der aktuellen epidemiologischen Lage bestehen. Internationale Veränderungen wie beispielsweise ein 
Krieg in Europa, können finanzielle Auswirkungen bis auf Stufe Gemeinde haben. Im Bereich Soziales sind die 
Kosten im Auge zu behalten - obschon diese nur beschränkt beeinflussbar sind. Die geltenden Vorgaben sind 
entsprechend strikt einzuhalten und umzusetzen. 
 
Aufgrund des Fremdkapitalbedarfs bleibt darüber hinaus die Zinsentwicklung an den Finanzmärkten ein laten-
tes Risiko. Die Absicherung der Verbindlichkeiten erfolgt in der Regel langfristig, um vom tiefen Zinsniveau 
profitieren zu können. Mit der steigenden Investitionstätigkeit wird das Fremdkapital in den nächsten Jahren 
noch ansteigen. 
 
Die Kennzahlen wiederspiegeln eine Momentaufnahme per Stichtag 31. Dezember 2021. Die Nettoschuld ist 
aufgrund der reduzierten Investitionstätigkeit gesunken. Die Investitionen konnten im Berichtsjahr vollumfäng-
lich aus eigenen Mitteln gedeckt werden. Mit den geplanten Investitionen werden sich diese Kennzahlen künf-
tig wieder verschlechtern. Die Nettoschuld und die daraus resultierenden Zinsen werden ansteigen. 
 

 

Rechnung 2021 

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
 
1. Bericht der Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat gemäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Be-
zirke und Gemeinden (FHG-BG; SRSZ 153.100) die Buchführung und die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrech-
nung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang) sowie die Existenz des Internen Kontrollsystems 
für das Rechnungsjahr 2021 geprüft. 
 
Für die Jahresrechnung inklusive Internes Kontrollsystem ist der Gemeinderat verantwortlich, während die 
Aufgabe der RPK darin besteht, diese zu prüfen. 
 
Die Prüfung der Rechnungsprüfungskommission erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag und wurde so geplant 
und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt 
werden. Die RPK prüfte die Posten und Ausgaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf 
Basis von Stichproben. Ferner wurde die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die 
wesentlichen Bewertungsunterschiede sowie die Darstellung der Jahresrechnungen als Ganzes beurteilt. Das 
Interne Kontrollsystem wurde mittels Dokumentation der Gemeinde und entsprechenden Stichproben geprüft 
und beurteilt. Die RPK ist der Auffassung, dass ihre Prüfung eine ausreichende Grundlage für ein Urteil bildet. 
 
Gemäss Beurteilung der Rechnungsprüfungskommission entsprechen die Buchführung, die Jahresrechnung 
und die Nachtragskredite den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Die gemäss § 8 der Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG: SRSZ 153.111) ge-
forderte Existenz eines Internen Kontrollsystems kann derzeit nicht bestätigt werden. Der Gemeinderat sieht 
die definitive Umsetzung bis 2023 vor. 
 
2. Antrag der Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt, die vorliegende Jahresrechnung 2021 zu genehmigen. 
 
Sattel, 28. März 2022 Die Rechnungsprüfungskommission: 

 
Martina Schuler, Präsidentin 
Luzia Inderbitzin 
Patrick Baumann 
Daniel Eichenberger  
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Rechnung 2021 

Umstellung auf Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 
 
Mit dem Ziel einer möglichst harmonisierten Rechnungslegung in allen Kantonen und Gemeinden, hat die Kon-
ferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK) im Januar 2008 das Handbuch Harmo-
nisiertes Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (Handbuch HRM2) verabschiedet. Bei 
der Ausarbeitung orientierte sich die FDK unter anderem an den „International Public Sector Standards“ 
(IPSAS), hat jedoch verschiedene Erleichterungen vorgesehen. Das Handbuch HRM2 ersetzt die Fachempfeh-
lungen FDK aus dem Jahr 1981 (HRM1) und enthält 20 Empfehlungen zur öffentlichen Rechnungslegung so-
wie einen neuen Kontenrahmen. 
 
1. Ausgangslage 

Der Kantonsrat hat mit Beschluss vom 30. Mai 2018 das neue Finanzhaushaltsgesetz für die Bezirke und Ge-
meinden (FHG-BG; SRSZ 153.100) verabschiedet. Das Gesetz regelt die Steuerung der Finanzen, die Ausga-
ben und deren Bewilligung sowie die Rechnungslegung und kommt nun erstmals auch bei der Jahresrechnung 
2021 zur Anwendung. Die Schwyzer Bezirke und Gemeinden haben per 1. Januar 2021 neue – auf HRM2 
abgestimmte – Rechnungslegungsvorschriften erhalten. 
 
2. Steigerung von Informationsgehalt und Transparenz in der Rechnungslegung 

Mit den neuen Rechnungslegungsvorschriften soll den Behörden, aber auch der Öffentlichkeit, ein klares und 
wahrheitsgetreues Bild der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt werden. Im Sinne 
einer allgemeinen Zielsetzung soll damit der Grundsatz der „true and fair view“ in der Rechnungslegung ver-
folgt werden. Die neue Rechnungslegung richtet sich nach HRM2, das einen neuen Kontenplan, die konse-
quente Anwendung der periodengerechten Abgrenzungen und transparentere Bilanzierungs- und Bewertungs-
grundsätze vorsieht. Der neue HRM2-Kontenplan führt dazu, dass die Vorjahre 2020 und früher nicht direkt 
vergleichbar sind. 
 
3. Neuerungen im Jahresbericht 

Mit HRM2 werden im Wesentlichen die folgenden Neuerungen im Jahresbericht eingeführt: 
- Die Jahresrechnung orientiert sich an den Bezeichnungen der Privatwirtschaft mit Erfolgsrechnung 

und Bilanz; 
- Die Erfolgsrechnung wird neu dreistufig dargestellt (betriebliches Ergebnis, Finanzergebnis und ausseror-

dentliches Ergebnis); 
- Die Konten gliedern sich nach Aufgaben (funktionale Gliederung) und innerhalb diesen nach dem Konten-

rahmen des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells. In der ordentlichen Darstellung wird nach Haupt-
konten zusammengefasst; 

- Für die Beurteilung der Finanzlage sind Finanzkennzahlen definiert, die sowohl für die interne Führung, für 
Kapitalgeber, für die Finanzstatistik (Bund) wie auch für die Öffentlichkeit und die Politik verständlich sind; 

- HRM2 schafft erstmals einen einheitlichen Kontenrahmen über sämtliche Stufen (Bund, Kantone, Bezirke, 
Gemeinden). 

 
4. Auswirkungen auf die Eröffnungsbilanz 

Buchhalterische Auswirkungen werden sich in Bewertungsanpassungen (Bewertung des Finanzvermögens 
zum Verkehrswert, Bereinigungen und Umgliederungen im Finanz- und Verwaltungsvermögen, Periodenab-
grenzungen, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen) im Rahmen der Eröffnungsbilanz nach HRM2 per 
1. Januar 2021 ergeben. Diese liegen in der Natur des Wechsels der Rechnungslegung und haben keine direk-
ten finanziellen Auswirkungen. Die Anpassungen in der Eröffnungsbilanz sind im nachfolgenden Bilanzpas-
sungsbericht dargestellt. 
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Rechnung 2021 

Bilanzanpassungsbericht HRM2 per 1. Januar 2021 
 
Mit dem Inkrafttreten des neuen Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden (FHG-BG; 
SRSZ 153.100) vom 30. Mai 2018 und der dazugehörigen Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Ge-
meinden (FHV-BG; SRSZ 153.111) vom 25. Juni 2019 per 1. Januar 2021, welche die Fachempfehlungen 
zur Umsetzung von HRM2 beinhaltet, hat eine Neugliederung und Neubewertung von Teilen der Bilanz nach 
den Grundsätzen von HRM2 zu erfolgen. 
 
Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen FHG-BG ist eine Eröffnungsbilanz mit dem dazugehörigen Be-
richt zu erstellen. Die Eröffnungsbilanz per 1. Januar 2021 wurde erstellt und am 24. Januar 2022 durch den 
Gemeinderat Sattel genehmigt und durch die Rechnungsprüfungskommission geprüft. Der Beschluss und der 
Prüfbericht wurden durch den Regierungsrat am 8. Februar 2022 genehmigt. 
 
Für den Übergang sieht das FHG-BG folgende Hauptänderungen vor, die im Bilanzanpassungsbericht dargelegt 
sind: 
- Neubewertung: Die Bewertung erfolgt nach dem Mindeststandard. Dabei ist das Finanzvermögen auf Basis 

der Verkehrswerte neu zu bewerten. Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen werden vollständig neu 
bewertet; 

- Die Neubewertungsdifferenzen (Neubewertungsreserve) beim Finanzvermögen (Finanzanlagen, Darlehen, 
Sachanlagen) werden aufgrund einer transparenten Darstellung per 1. Januar 2021 als separate Position 
„Neubewertungsreserve Finanzvermögen“ im Eigenkapital geführt und per 31. Dezember 2021 wieder auf-
gelöst bzw. dem Eigenkapitalkonto „Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre“ (2999) gutgeschrieben. Bei Re-
serven aus der Neubewertung von Grundstücken kann auf die Auflösung verzichtet werden; 

- Aufwertungen im Zusammenhang mit der Bildung von Rückstellungen und bei allfälligen Umgliederungen 
von Verwaltungs- in Finanzvermögen oder umgekehrt, werden über die Aufwertungsreserve abgebildet. 
Die Aufwertungsreserve ist am Ende des Jahres nach der Inkraftsetzung zu Gunsten des Eigenkapitals auf-
zulösen bzw. werden mit dem Eigenkapitalkonto „Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre“ (2999) verrechnet. 

- Die Liegenschaften im Verwaltungsvermögen erfahren keine Neubewertung. Es werden Restbuchwerte per 
31. Dezember 2020 in die Eröffnungsbilanz HRM2 übernommen. Grundstücke, als Teil der Hochbauten, 
werden separat bilanziert und nicht mehr abgeschrieben. 

 
Im Weiteren werden mit der Umstellung auf HRM2 gewisse Vermögenswerte betreffend Kontozuteilung über-
prüft und allenfalls umgegliedert (z.B. Verschiebungen vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen). 
 
1. Neugliederung 

Neugliederungen im Rahmen der Zuteilung der Spezialfinanzierungen und Fonds zum Fremdkapital oder Eigen-
kapital können zu einer Veränderung des Eigenkapitals führen. Die Veränderung setzt sich wie folgt zusam-
men: 
 
Nachfolgende Spezialfinanzierungen und Fonds werden dem Eigenkapital zugeteilt: 
2900.03 Abfallbeseitigung Fr. 39 840.65 
2900.04 Feuerwehr Fr. 158 744.10 
2900.05 Tourismus Fr. 49 644.25 
2900.10 Wasserwerk Fr. -455 682.35 
2900.20 Abwasserbeseitigung Fr. -410 342.15 
2911.00 Zweckgebundene Zuwendungen Fr. 11 418.10 
Total Eigenkapitalveränderung aus Neugliederung Fr. -606 377.40 
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2. Neubewertungen 

Neubewertungen führen zu einem Aufwertungsüberschuss, was in der Eröffnungsbilanz per 1. Januar 2021 
zu einer Zunahme des Eigenkapitals auf Fr. 3 035 479.72 führt. Die Bewertungsanpassungen bei den Sachan-
lagen im Finanzvermögen werden der Neubewertungsreserve (Konto 296) und die Bewertungsanpassungen 
bei den übrigen Positionen der Aufwertungsreserve (Konto 295) zugeführt. Die Aufwertung setzt sich wie 
folgt zusammen: 
 
Aufwertung Grundstücke im Finanzvermögen Fr. 443 000.00 
Aufwertung Hochbauten im Finanzvermögen Fr. 1 716 000.00 
Total Aufwertung Sachanlagen Fr. 2 159 000.00 
Aufwertungsreserve Fr. -504 845.00 
Total Aufwertung Eigenkapital Fr. 1 654 155.00 
 
3. Total Eigenkapitalveränderung aus Neubewertung 

Die Neugliederung und Neubewertung per 1. Januar 2021 führt in der Gemeinde Sattel somit zu einer Zu-
nahme des Eigenkapitals von Fr. 1 987 702.12 (per 31. Dezember 2020) um Fr. 1 047 777.60 auf neu 
Fr. 3 035 479.72 (per 1. Januar 2021). 

12



Gesamtübersicht
Erfolgsrechnung Rechnung Voranschlag Rechnung

2021 2021 2020

Total Betrieblicher Aufwand 6'226'533.99 7'367'100.00
Total Betrieblicher Ertrag -7'172'837.56 -6'830'200.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -946'303.57 536'900.00

Finanzaufwand 180'484.72 149'700.00
Finanzertrag -414'543.42 -373'200.00
Ergebnis aus Finanzierung -234'058.70 -223'500.00

Operatives Ergebnis -1'180'362.27 313'400.00

Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -1'180'362.27 313'400.00 -773'219.92

Total Aufwand 6'407'018.71 7'516'800.00 7'327'814.66
Total Ertrag -7'587'380.98 -7'203'400.00 -8'101'034.58

Investitionsrechnung Rechnung Voranschlag Rechnung
2021 2'021.00 2020

Total Investitionsausgaben 170'191.05 2'788'000.00
Total Investitionseinnahmen -404'245.00 -390'000.00

Nettoinvestition -234'053.95 2'398'000.00

+: Aufwand, Defizit, Verschlechterung Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen
-: Ertrag, Überschuss, Verbesserung

Gesamtübersicht
Erfolgsrechnung Rechnung Voranschlag Rechnung
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Total Betrieblicher Ertrag -7'172'837.56 -6'830'200.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -946'303.57 536'900.00

Finanzaufwand 180'484.72 149'700.00
Finanzertrag -414'543.42 -373'200.00
Ergebnis aus Finanzierung -234'058.70 -223'500.00

Operatives Ergebnis -1'180'362.27 313'400.00

Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -1'180'362.27 313'400.00 -773'219.92

Total Aufwand 6'407'018.71 7'516'800.00 7'327'814.66
Total Ertrag -7'587'380.98 -7'203'400.00 -8'101'034.58

Investitionsrechnung Rechnung Voranschlag Rechnung
2021 2021 2020

Total Investitionsausgaben 170'191.05 2'788'000.00
Total Investitionseinnahmen -404'245.00 -390'000.00

Nettoinvestition -234'053.95 2'398'000.00

+: Aufwand, Defizit, Verschlechterung Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen
-: Ertrag, Überschuss, Verbesserung
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Nachtragskredite
Rechnung Voranschlag Nachtrags- Kurzbegründung

2021 2021 kredit

Allgemeine Dienste, übrige
Sach- und übriger Betriebsaufwand 178'490.65 175'000.00 3'490.65 Höhere IT-Kosten, mehr Papier-

verbrauch Verwaltung/Sattler Anz.
Bauverwaltung
Sach- und übriger Betriebsaufwand 34'115.30 27'800.00 6'315.30 Mehr Bautätigkeit in der Gemeinde

Rechtssprechung
Sach- und übriger Betriebsaufwand 484.15 0.00 484.15 Mitgliederbeitrag/ Anteil an 

Wartungskosten

Zivilschutz
Abschreibung VM (Verwaltungsverm. 4'125.00 4'000.00 125.00 Höhere Abschreibung

Tagesbetreuung
Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'140.00 0.00 4'140.00 Auf andere Konti budgetiert

Sport
Sach- und übriger Betriebsaufwand 35'120.00 29'700.00 5'420.00 Schlössli, neues Projekt mit 

Workshops, Teilfinanzierung durch 
Allianz der Alpen

Freizeit
Sach- und übriger Betriebsaufwand 12'542.45 9'600.00 2'942.45 Sickergraben Felbachern nicht 

budgetiert

Pflegefinanzierung
Transferaufwand 415'807.55 227'500.00 188'307.55 Neue Gesetzgebung, Langzeitpflege 

nicht mehr über 
Ergänzungsleistungen (EL) 
abgerechnet

Kranken-, Alters- und Pflegeheim
Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'631.10 0.00 4'631.10 Sachbegleitung St. Anna, Anteil 

Sattel nicht budgetiert

Ambulente Krankenpflege
Transferaufwand 163'052.45 118'000.00 45'052.45 Nachzahlung Spitex

Leistungen an das Alter
Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'015.10 500.00 4'515.10 Seniorenanlass für die Jahre 2020 

und 2021

Fürsorge, n.a.g.
Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'704.60 4'000.00 704.60 Keine Leistungsvereinbarung mit 

Sozialdienst

Gemeinde-/Bezirksstrassen
Sach- und übriger Betriebsaufwand 128'628.25 110'000.00 18'628.25 Strom und Versicherungen 

Anpassung an HRM2, Mehraufwand 
Winter

Oeffentliche Verkehrsinfrastruktur
Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'091.75 1'000.00 91.75 Ersatz Wechselrahmen

Regional- und Agglomerationsverk.
Sach- und übriger Betriebsaufwand 889.05 0.00 889.05 Planungskosten Fussgängerführung 

SOB bis Bus

6220
31

6210
31

31

1200

2180
31

3410
31

31

1620
33

5350

31

Nach Funktion und Arten

0220

0221

31

3420
31

4120
31

36
4210

4121
31

5790
31

6150
31

614



Nachtragskredite
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2180
31

3410
31

31

1620
33

5350

31

Nach Funktion und Arten

0220

0221

31

3420
31

4120
31

36
4210

4121
31

5790
31

6150
31

6

Nachtragskredite
Rechnung Voranschlag Nachtrags- Kurzbegründung

2021 2021 kredit
Nach Funktion und Arten

Wasserwerk
Sach- und übriger Betriebsaufwand 91'028.80 78'600.00 12'428.80 Vermehrte Wasserrohrleitungs-

brüche, provisorische Reparatur 
Mädern

Abwasserbeseitigung
Transferaufwand 159'914.70 80'000.00 79'914.70 Höhere Betriebskosten 

Abwasserverband

Umweltschutz, n.a.g.
Transferaufwand 20'648.25 16'000.00 4'648.25 alle Veloförderungsbeiträge bis total 

Fr. 40'000.00 ausbezahlt

Tourismus
Interne Verrechnungen 43'789.95 42'000.00 1'789.95 Mehr Einnahmen von Kurtaxen

Liegenschaft Brunnern
Finanzaufwand 13'674.15 9'000.00 4'674.15 Ersatz Entwässerungsleitung, hohe 

Stromkosten
Interne Verrechnungen 4'500.00 1'500.00 3'000.00 Neubewertung HRM2 deshalb 

höherer Zinsaufwand

Liegenschaft Ilge
Finanzaufwand 34'639.30 34'000.00 639.30 Unterhalt, Service und Ersatz Geräte

Liegenschaft Dorfplatz 2
Finanzaufwand 68'109.85 11'500.00 56'609.85 Stützmauer, Eingang beim 

Finanzertrag
Interne Verrechnungen 3'400.00 500.00 2'900.00 Neubewertung HRM2 deshalb 

höherer Zinsaufwand

Liegenschaft Gemeindehaus FV
Finanzaufwand 9'382.80 6'000.00 3'382.80 Andere Kostenaufteilung aufgrund 

HRM2

Finanzvermögen, n.a.g.
Sach- und übriger Betriebsaufwand 17'000.00 0.00 17'000.00 Wertberichtigung (WB) Debitoren

1'458'925.20 472'725.20

34

9690

TOTAL

9633
34

9634

31

39

9630
34

9631
34

39

36

8400
39

7200
36

7790

7101
31

715



Erfolgsrechnung
Gestufter Erfolgsausweis Rechnung Voranschlag Rechnung

2021 2021 2020

30 Personalaufwand 2'871'350.10 3'148'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'446'837.78 1'725'600.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 202'764.00 301'000.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00
36 Transferaufwand 1'551'773.00 2'054'000.00
37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00
39 Interne Verrechnungen 131'189.95 161'300.00
90 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital 22'619.16 -23'000.00

Total Betrieblicher Aufwand 6'226'533.99 7'367'100.00

40 Fiskalertrag -3'168'560.13 -2'804'500.00
41 Regalien und Konzessionen -85'388.00 -85'500.00
42 Entgelte -1'055'883.03 -1'092'100.00
43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -16'008.20 0.00
46 Transferertrag -2'715'808.25 -2'686'800.00
47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00
49 Interne Verrechnungen -131'189.95 -161'300.00

Total Betrieblicher Ertrag -7'172'837.56 -6'830'200.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -946'303.57 536'900.00

34 Finanzaufwand 180'484.72 149'700.00
44 Finanzertrag -414'543.42 -373'200.00

Ergebnis aus Finanzierung -234'058.70 -223'500.00

Operatives Ergebnis -1'180'362.27 313'400.00

38 Ausserordentlicher Aufwand
48 Ausserordentlicher Ertrag

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -1'180'362.27 313'400.00 -773'219.92

Total Aufwand 6'407'018.71 7'516'800.00 7'327'815.66
Total Ertrag -7'587'380.98 -7'203'400.00 -8'101'034.58

+: Aufwand, Defizit, Verschlechterung Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen
-: Ertrag, Überschuss, Verbesserung

8
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Erfolgsrechnung nach Funktion
Hauptaufgabenbereiche Rechnung Voranschlag Rechnung

 (Funktionale Gliederung) 2021 2021 2020

0 Allgemeine Verwaltung 719'944.88 833'500.00

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 62'927.23 155'500.00

2 Bildung 2'059'889.55 2'381'100.00

3 Kultur, Sport und Freizeit 66'946.80 83'200.00

4 Gesundheit 590'183.50 367'600.00

5 Soziale Sicherheit 259'570.90 875'200.00

6 Verkehr 376'935.30 428'400.00

7 Umweltschutz und Raumordnung 117'654.20 209'500.00

8 Volkswirtschaft -134'396.95 -69'000.00

9 Finanzen und Steuern -5'300'017.68 -4'951'600.00

Aufwandüberschuss 313'400.00

Ertragsüberschuss (-) -1'180'362.27 313'400 -773'219.92

+: Aufwand, Defizit, Verschlechterung Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen
-: Ertrag, Überschuss, Verbesserung

9

Erfolgsrechnung
Gestufter Erfolgsausweis Rechnung Voranschlag Rechnung

2021 2021 2020

30 Personalaufwand 2'871'350.10 3'148'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'446'837.78 1'725'600.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 202'764.00 301'000.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00
36 Transferaufwand 1'551'773.00 2'054'000.00
37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00
39 Interne Verrechnungen 131'189.95 161'300.00
90 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital 22'619.16 -23'000.00

Total Betrieblicher Aufwand 6'226'533.99 7'367'100.00

40 Fiskalertrag -3'168'560.13 -2'804'500.00
41 Regalien und Konzessionen -85'388.00 -85'500.00
42 Entgelte -1'055'883.03 -1'092'100.00
43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -16'008.20 0.00
46 Transferertrag -2'715'808.25 -2'686'800.00
47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00
49 Interne Verrechnungen -131'189.95 -161'300.00

Total Betrieblicher Ertrag -7'172'837.56 -6'830'200.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -946'303.57 536'900.00

34 Finanzaufwand 180'484.72 149'700.00
44 Finanzertrag -414'543.42 -373'200.00

Ergebnis aus Finanzierung -234'058.70 -223'500.00

Operatives Ergebnis -1'180'362.27 313'400.00

38 Ausserordentlicher Aufwand
48 Ausserordentlicher Ertrag

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -1'180'362.27 313'400.00 -773'219.92

Total Aufwand 6'407'018.71 7'516'800.00 7'327'815.66
Total Ertrag -7'587'380.98 -7'203'400.00 -8'101'034.58

+: Aufwand, Defizit, Verschlechterung Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen
-: Ertrag, Überschuss, Verbesserung

8
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Erfolgsrechnung
Rechnung Voranschlag Rechnung

  2021 2021 2020

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 719'944.88 833'500.00

01 Legislative und Exekutive 108'847.78 132'900.00

0110 Legislative 14'352.00 22'900.00
30 Personalaufwand 5'170.70 5'600.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 9'181.30 17'300.00

0120 Exekutive 94'495.78 110'000.00
30 Personalaufwand 85'741.45 98'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8'754.33 12'000.00

02 Allgemeine Dienste 611'097.10 700'600.00

0210 Finanz- und Steuerverwaltung 136'146.60 165'700.00
30 Personalaufwand 147'840.20 176'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 17'857.25 18'000.00
34 Finanzaufwand 500.00
42 Entgelte -4'617.85 -5'000.00
46 Transferertrag -22'933.00 -22'000.00
49 Interne Verrechnungen -2'000.00 -2'000.00

0220 Allgemeine Dienste, übrige 327'470.35 376'200.00
30 Personalaufwand 175'551.95 247'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 178'490.65 175'000.00
42 Entgelte -26'572.25 -46'000.00

0221 Bauverwaltung 35'783.50 34'500.00
30 Personalaufwand 62'022.20 66'700.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 34'115.30 27'800.00
42 Entgelte -60'354.00 -60'000.00

0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 111'696.65 124'200.00
30 Personalaufwand 9'930.80 11'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 17'984.90 23'200.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 78'421.00 80'000.00
39 Interne Verrechnungen 5'400.00 10'000.00
42 Entgelte -40.05 0.00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 62'927.23 155'500.00

12 Rechtsprechung 1'884.15 1'200.00

1200 Rechtsprechung 1'884.15 1'200.00
30 Personalaufwand 2'600.00 3'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 484.15 0.00
42 Entgelte -1'200.00 -2'000.00

14 Allgemeines Rechtswesen 90'261.08 112'600.00

1400 Allgemeines Rechtswesen 76'176.88 89'700.00
30 Personalaufwand 93'124.00 100'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 53.85 200.00
36 Transferaufwand 9'723.00 10'000.00
42 Entgelte -26'723.97 -20'500.00

Nach Funktion und Arten (ordentlich)

10
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Erfolgsrechnung
Rechnung Voranschlag Rechnung

  2021 2'021.00 2020

1403 Betreibungswesen 6'572.30 8'000.00
36 Transferaufwand 6'673.30 8'000.00
42 Entgelte -101.00 0.00

1405 Zivilstandsamt 3'300.00 4'500.00
36 Transferaufwand 3'300.00 4'500.00

1406 Markt-/Wirtschaftwesen 4'211.90 3'400.00
30 Personalaufwand 369.35 2'100.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8'055.55 14'800.00
41 Regalien und Konzessionen -188.00 -3'500.00
42 Entgelte -4'025.00 -10'000.00

1409 Kataster- und Vermessungswesen 0.00 7'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.00 12'000.00
46 Transferertrag 0.00 -5'000.00

15 Feuerwehr

1500 Feuerwehr
30 Personalaufwand 46'297.20 55'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 134'756.50 151'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 33'750.00 34'000.00
34 Finanzaufwand 264.85 400.00
36 Transferaufwand 2'500.00 2'500.00
39 Interne Verrechnungen 35'700.00 36'500.00
42 Entgelte -172'685.45 -185'000.00
44 Finanzertrag 0.00 -200.00
46 Transferertrag -13'262.50 -11'600.00
49 Interne Verrechnungen -6'200.00 -6'200.00
90 Abschluss Erfolgsrechnung -61'120.60 -76'900.00

16 Verteidigung -29'218.00 41'700.00

1610 Militärische Verteidigung -34'356.70 15'100.00
30 Personalaufwand 14'846.80 15'600.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 35'850.55 41'000.00
36 Transferaufwand 0.00 1'500.00
42 Entgelte -4'965.60 -13'000.00
46 Transferertrag -80'088.45 -30'000.00

1620 Zivilschutz -1'061.30 20'400.00
30 Personalaufwand 389.85 2'100.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 14'262.05 21'600.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'125.00 4'000.00
39 Interne Verrechnungen 100.00 200.00
42 Entgelte -380.00 -5'000.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -16'008.20 0.00
46 Transferertrag -3'550.00 -2'500.00

1621 Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE) 6'200.00 6'200.00
39 Interne Verrechnungen 6'200.00 6'200.00

Nach Funktion und Arten (ordentlich)
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Erfolgsrechnung
Rechnung Voranschlag Rechnung

  2021 2021 2020

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 719'944.88 833'500.00

01 Legislative und Exekutive 108'847.78 132'900.00

0110 Legislative 14'352.00 22'900.00
30 Personalaufwand 5'170.70 5'600.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 9'181.30 17'300.00

0120 Exekutive 94'495.78 110'000.00
30 Personalaufwand 85'741.45 98'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8'754.33 12'000.00

02 Allgemeine Dienste 611'097.10 700'600.00

0210 Finanz- und Steuerverwaltung 136'146.60 165'700.00
30 Personalaufwand 147'840.20 176'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 17'857.25 18'000.00
34 Finanzaufwand 500.00
42 Entgelte -4'617.85 -5'000.00
46 Transferertrag -22'933.00 -22'000.00
49 Interne Verrechnungen -2'000.00 -2'000.00

0220 Allgemeine Dienste, übrige 327'470.35 376'200.00
30 Personalaufwand 175'551.95 247'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 178'490.65 175'000.00
42 Entgelte -26'572.25 -46'000.00

0221 Bauverwaltung 35'783.50 34'500.00
30 Personalaufwand 62'022.20 66'700.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 34'115.30 27'800.00
42 Entgelte -60'354.00 -60'000.00

0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 111'696.65 124'200.00
30 Personalaufwand 9'930.80 11'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 17'984.90 23'200.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 78'421.00 80'000.00
39 Interne Verrechnungen 5'400.00 10'000.00
42 Entgelte -40.05 0.00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 62'927.23 155'500.00

12 Rechtsprechung 1'884.15 1'200.00

1200 Rechtsprechung 1'884.15 1'200.00
30 Personalaufwand 2'600.00 3'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 484.15 0.00
42 Entgelte -1'200.00 -2'000.00

14 Allgemeines Rechtswesen 90'261.08 112'600.00

1400 Allgemeines Rechtswesen 76'176.88 89'700.00
30 Personalaufwand 93'124.00 100'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 53.85 200.00
36 Transferaufwand 9'723.00 10'000.00
42 Entgelte -26'723.97 -20'500.00

Nach Funktion und Arten (ordentlich)

10
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Erfolgsrechnung
Rechnung Voranschlag Rechnung

  2021 2'021.00 2020

2 BILDUNG 2'059'889.55 2'381'100.00

21 Obligatorische Schule 1'892'612.30 2'128'100.00

2110 Kindergarten 184'222.35 173'600.00
30 Personalaufwand 257'681.95 246'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6'540.40 9'100.00
42 Entgelte 0.00 -2'000.00
46 Transferertrag -80'000.00 -80'000.00

2120 Primarstufe 1'050'879.85 1'193'100.00
30 Personalaufwand 1'209'671.05 1'330'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 85'070.75 98'300.00
42 Entgelte -7'149.30 -10'000.00
46 Transferertrag -236'712.65 -225'200.00

2140 Musikschulen 61'731.80 62'900.00
30 Personalaufwand 118'373.05 119'900.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'817.20 4'000.00
42 Entgelte -59'458.45 -61'000.00

2170 Schulliegenschaften 308'869.35 380'700.00
30 Personalaufwand 227'788.25 245'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 111'390.40 132'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 45'000.00
39 Interne Verrechnungen 0.00 2'200.00
42 Entgelte -1'177.10 -12'000.00
44 Finanzertrag -29'132.20 -32'000.00

2180 Tagesbetreuung 3'643.25 15'000.00
30 Personalaufwand 1'457.25 0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'140.00 0.00
36 Transferaufwand 0.00 15'000.00
42 Entgelte -1'954.00 0.00

2190 Schulleitung 134'560.35 144'100.00
30 Personalaufwand 133'505.45 142'100.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'054.90 2'000.00

2191 Obligatorische Schule, n.a.g. 148'705.35 158'700.00
30 Personalaufwand 10'538.40 8'600.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 163'664.65 174'100.00
36 Transferaufwand 5'502.30 7'000.00
46 Transferertrag -31'000.00 -31'000.00

22 Sonderschulen 167'277.25 253'000.00

2200 Sonderschulen 167'277.25 253'000.00
36 Transferaufwand 167'277.25 253'000.00

Nach Funktion und Arten (ordentlich)
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Erfolgsrechnung
Rechnung Voranschlag Rechnung

  2021 2021 2020

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 719'944.88 833'500.00

01 Legislative und Exekutive 108'847.78 132'900.00

0110 Legislative 14'352.00 22'900.00
30 Personalaufwand 5'170.70 5'600.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 9'181.30 17'300.00

0120 Exekutive 94'495.78 110'000.00
30 Personalaufwand 85'741.45 98'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8'754.33 12'000.00

02 Allgemeine Dienste 611'097.10 700'600.00

0210 Finanz- und Steuerverwaltung 136'146.60 165'700.00
30 Personalaufwand 147'840.20 176'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 17'857.25 18'000.00
34 Finanzaufwand 500.00
42 Entgelte -4'617.85 -5'000.00
46 Transferertrag -22'933.00 -22'000.00
49 Interne Verrechnungen -2'000.00 -2'000.00

0220 Allgemeine Dienste, übrige 327'470.35 376'200.00
30 Personalaufwand 175'551.95 247'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 178'490.65 175'000.00
42 Entgelte -26'572.25 -46'000.00

0221 Bauverwaltung 35'783.50 34'500.00
30 Personalaufwand 62'022.20 66'700.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 34'115.30 27'800.00
42 Entgelte -60'354.00 -60'000.00

0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 111'696.65 124'200.00
30 Personalaufwand 9'930.80 11'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 17'984.90 23'200.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 78'421.00 80'000.00
39 Interne Verrechnungen 5'400.00 10'000.00
42 Entgelte -40.05 0.00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 62'927.23 155'500.00

12 Rechtsprechung 1'884.15 1'200.00

1200 Rechtsprechung 1'884.15 1'200.00
30 Personalaufwand 2'600.00 3'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 484.15 0.00
42 Entgelte -1'200.00 -2'000.00

14 Allgemeines Rechtswesen 90'261.08 112'600.00

1400 Allgemeines Rechtswesen 76'176.88 89'700.00
30 Personalaufwand 93'124.00 100'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 53.85 200.00
36 Transferaufwand 9'723.00 10'000.00
42 Entgelte -26'723.97 -20'500.00

Nach Funktion und Arten (ordentlich)

10
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Erfolgsrechnung
Rechnung Voranschlag Rechnung

  2021 2'021.00 2020

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 66'946.80 83'200.00

32 Kultur, übrige 17'490.90 25'600.00

3290 Kultur, n.a.g. 17'490.90 25'600.00
30 Personalaufwand 849.30 3'100.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7'573.00 13'500.00
36 Transferaufwand 12'297.60 12'500.00
42 Entgelte -3'229.00 -3'500.00

34 Sport und Freizeit 49'455.90 57'600.00

3410 Sport 49'455.90 57'600.00
30 Personalaufwand 13'792.35 15'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 35'120.00 29'700.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'714.00 4'000.00
36 Transferaufwand 10'050.00 12'000.00
39 Interne Verrechnungen 200.00 500.00
42 Entgelte -10'295.45 -3'600.00
44 Finanzertrag -1'125.00 0.00

3420 Freizeit
30 Personalaufwand 10'690.65 10'700.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12'542.45 9'600.00
36 Transferaufwand 19'251.80 19'500.00
39 Interne Verrechnungen 2'000.00 2'000.00
42 Entgelte -2'237.50 -1'500.00
46 Transferertrag -1'000.00 -2'000.00
49 Interne Verrechnungen -43'789.95 -42'000.00
90 Abschluss Erfolgsrechnung 2'542.55 3'700.00

4 GESUNDHEIT 590'183.50 367'600.00

41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 420'981.65 240'500.00

4120 Pflegefinanzierung 415'807.55 227'500.00
36 Transferaufwand 415'807.55 227'500.00

4121 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 5'174.10 13'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'631.10 0.00
36 Transferaufwand 543.00 4'000.00
39 Interne Verrechnungen 9'000.00

42 Ambulante Krankenpflege 163'052.45 118'100.00

4210 Ambulante Krankenpflege 163'052.45 118'100.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 300.00
36 Transferaufwand 163'052.45 118'000.00
42 Entgelte -200.00

43 Gesundheitsprävention 6'149.40 9'000.00

4330 Schulgesundheitsdienst 6'149.40 9'000.00
30 Personalaufwand 0.00 2'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6'149.40 7'000.00

Nach Funktion und Arten (ordentlich)
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Erfolgsrechnung
Rechnung Voranschlag Rechnung

  2021 2021 2020

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 719'944.88 833'500.00

01 Legislative und Exekutive 108'847.78 132'900.00

0110 Legislative 14'352.00 22'900.00
30 Personalaufwand 5'170.70 5'600.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 9'181.30 17'300.00

0120 Exekutive 94'495.78 110'000.00
30 Personalaufwand 85'741.45 98'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8'754.33 12'000.00

02 Allgemeine Dienste 611'097.10 700'600.00

0210 Finanz- und Steuerverwaltung 136'146.60 165'700.00
30 Personalaufwand 147'840.20 176'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 17'857.25 18'000.00
34 Finanzaufwand 500.00
42 Entgelte -4'617.85 -5'000.00
46 Transferertrag -22'933.00 -22'000.00
49 Interne Verrechnungen -2'000.00 -2'000.00

0220 Allgemeine Dienste, übrige 327'470.35 376'200.00
30 Personalaufwand 175'551.95 247'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 178'490.65 175'000.00
42 Entgelte -26'572.25 -46'000.00

0221 Bauverwaltung 35'783.50 34'500.00
30 Personalaufwand 62'022.20 66'700.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 34'115.30 27'800.00
42 Entgelte -60'354.00 -60'000.00

0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 111'696.65 124'200.00
30 Personalaufwand 9'930.80 11'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 17'984.90 23'200.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 78'421.00 80'000.00
39 Interne Verrechnungen 5'400.00 10'000.00
42 Entgelte -40.05 0.00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 62'927.23 155'500.00

12 Rechtsprechung 1'884.15 1'200.00

1200 Rechtsprechung 1'884.15 1'200.00
30 Personalaufwand 2'600.00 3'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 484.15 0.00
42 Entgelte -1'200.00 -2'000.00

14 Allgemeines Rechtswesen 90'261.08 112'600.00

1400 Allgemeines Rechtswesen 76'176.88 89'700.00
30 Personalaufwand 93'124.00 100'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 53.85 200.00
36 Transferaufwand 9'723.00 10'000.00
42 Entgelte -26'723.97 -20'500.00

Nach Funktion und Arten (ordentlich)

10

21



Erfolgsrechnung
Rechnung Voranschlag Rechnung

2021 2'021.00 2020

5 SOZIALE SICHERHEIT 259'570.90 875'200.00

51 Krankheit und Unfall 113'738.75 124'000.00

5120 Prämienverbilligungen 113'738.75 124'000.00
36 Transferaufwand 113'738.75 124'000.00

52 Invalidität 0.00 100'000.00

5220 Ergänzungsleistungen IV 0.00 100'000.00
36 Transferaufwand 0.00 100'000.00

53 Alter + Hinterlassene 6'184.30 292'800.00

5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV 0.00 -1'000.00
46 Transferertrag 0.00 -1'000.00

5320 Ergänzungsleistungen AHV 0.00 290'000.00
36 Transferaufwand 0.00 290'000.00

5330 Leistungen an Pensionierte 569.20 0.00
30 Personalaufwand 569.20 0.00

5350 Leistungen an das Alter 5'615.10 3'800.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'015.10 500.00
36 Transferaufwand 600.00 3'300.00

54 Familie und Jugend 1'420.00 80'500.00

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 1'420.00 30'000.00
36 Transferaufwand 2'520.00 30'000.00
42 Entgelte -1'100.00 0.00

5440 Jugendschutz 0.00 50'500.00
36 Transferaufwand 0.00 50'500.00

55 Arbeitslosigkeit

5520 Leistungen an Arbeitslose
36 Transferaufwand 0.00 2'000.00
46 Transferertrag 0.00 -2'000.00

57 Sozialhilfe und Asylwesen 138'227.85 277'900.00

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe -16'670.50 120'000.00
36 Transferaufwand 88'309.35 196'000.00
42 Entgelte -139.15 0.00
46 Transferertrag -104'840.70 -76'000.00

5730 Asylwesen 90'622.00 54'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 99'135.75 150'000.00
36 Transferaufwand 113'115.50 89'000.00
42 Entgelte -26'220.80 -15'000.00
46 Transferertrag -95'408.45 -170'000.00

Nach Funktion und Arten (ordentlich)

14

Erfolgsrechnung
Rechnung Voranschlag Rechnung

  2021 2021 2020

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 719'944.88 833'500.00

01 Legislative und Exekutive 108'847.78 132'900.00

0110 Legislative 14'352.00 22'900.00
30 Personalaufwand 5'170.70 5'600.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 9'181.30 17'300.00

0120 Exekutive 94'495.78 110'000.00
30 Personalaufwand 85'741.45 98'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8'754.33 12'000.00

02 Allgemeine Dienste 611'097.10 700'600.00

0210 Finanz- und Steuerverwaltung 136'146.60 165'700.00
30 Personalaufwand 147'840.20 176'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 17'857.25 18'000.00
34 Finanzaufwand 500.00
42 Entgelte -4'617.85 -5'000.00
46 Transferertrag -22'933.00 -22'000.00
49 Interne Verrechnungen -2'000.00 -2'000.00

0220 Allgemeine Dienste, übrige 327'470.35 376'200.00
30 Personalaufwand 175'551.95 247'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 178'490.65 175'000.00
42 Entgelte -26'572.25 -46'000.00

0221 Bauverwaltung 35'783.50 34'500.00
30 Personalaufwand 62'022.20 66'700.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 34'115.30 27'800.00
42 Entgelte -60'354.00 -60'000.00

0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 111'696.65 124'200.00
30 Personalaufwand 9'930.80 11'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 17'984.90 23'200.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 78'421.00 80'000.00
39 Interne Verrechnungen 5'400.00 10'000.00
42 Entgelte -40.05 0.00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 62'927.23 155'500.00

12 Rechtsprechung 1'884.15 1'200.00

1200 Rechtsprechung 1'884.15 1'200.00
30 Personalaufwand 2'600.00 3'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 484.15 0.00
42 Entgelte -1'200.00 -2'000.00

14 Allgemeines Rechtswesen 90'261.08 112'600.00

1400 Allgemeines Rechtswesen 76'176.88 89'700.00
30 Personalaufwand 93'124.00 100'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 53.85 200.00
36 Transferaufwand 9'723.00 10'000.00
42 Entgelte -26'723.97 -20'500.00

Nach Funktion und Arten (ordentlich)

10

22



Erfolgsrechnung
Rechnung Voranschlag Rechnung

2021 2'021.00 2020

5790 64'276.35 103'900.00
30 55'451.35 58'900.00
31 4'704.60 4'000.00
36 4'120.40 41'000.00

6 376'935.30 428'400.00

61 247'352.80 235'900.00

6150 200'903.30 189'900.00
30 66'238.25 58'700.00
31 128'628.25 110'000.00
33 16'099.00 28'000.00
39 1'300.00 1'700.00
42 -1'526.20 -1'000.00
44 -1'335.20 -1'000.00
46 -8'500.80 -6'500.00

6151 -3'500.50 -4'000.00
31 6'947.50 10'000.00
44 -10'448.00 -14'000.00

6180 49'950.00 50'000.00
36 49'950.00 50'000.00

62 129'582.50 192'500.00

6210 1'091.75 1'000.00
31 1'091.75 1'000.00

6220 117'217.95 183'500.00
31 889.05 0.00
36 116'328.90 183'500.00

6290 11'272.80 8'000.00
31 28'000.00 28'000.00
42 -16'727.20 -20'000.00

7 117'654.20 209'500.00

71

7101
30 50'492.10 54'400.00
31 91'028.80 78'600.00
33 2'227.00 16'000.00
39 400.00 1'700.00
42 -161'364.40 -175'000.00
49 -35'000.00 -35'000.00
90

Fürsorge, n.a.g.
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand 
Transferaufwand

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Strassenverkehr

Gemeinde-/Bezirksstrassen
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand 
Abschreibungen Verwaltungsvermögen 
Interne Verrechnungen
Entgelte
Finanzertrag
Transferertrag

Parkplätze
Sach- und übriger Betriebsaufwand 
Finanzertrag

Privatstrassen
Transferaufwand

Öffentlicher Verkehr

Öffentliche Verkehrsinfrastruktur
Sach- und übriger Betriebsaufwand

Regional- und Agglomerationsverkehr
Sach- und übriger Betriebsaufwand 
Transferaufwand

Öffentlicher Verkehr, n.a.g.
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Entgelte

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Wasserversorgung

Wasserwerk
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand 
Abschreibungen Verwaltungsvermögen 
Interne Verrechnungen
Entgelte
Interne Verrechnungen
Abschluss Erfolgsrechnung 52'216.50 59'300.00

Nach Funktion und Arten (ordentlich)
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Erfolgsrechnung
Rechnung Voranschlag Rechnung

  2021 2021 2020

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 719'944.88 833'500.00

01 Legislative und Exekutive 108'847.78 132'900.00

0110 Legislative 14'352.00 22'900.00
30 Personalaufwand 5'170.70 5'600.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 9'181.30 17'300.00

0120 Exekutive 94'495.78 110'000.00
30 Personalaufwand 85'741.45 98'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8'754.33 12'000.00

02 Allgemeine Dienste 611'097.10 700'600.00

0210 Finanz- und Steuerverwaltung 136'146.60 165'700.00
30 Personalaufwand 147'840.20 176'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 17'857.25 18'000.00
34 Finanzaufwand 500.00
42 Entgelte -4'617.85 -5'000.00
46 Transferertrag -22'933.00 -22'000.00
49 Interne Verrechnungen -2'000.00 -2'000.00

0220 Allgemeine Dienste, übrige 327'470.35 376'200.00
30 Personalaufwand 175'551.95 247'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 178'490.65 175'000.00
42 Entgelte -26'572.25 -46'000.00

0221 Bauverwaltung 35'783.50 34'500.00
30 Personalaufwand 62'022.20 66'700.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 34'115.30 27'800.00
42 Entgelte -60'354.00 -60'000.00

0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 111'696.65 124'200.00
30 Personalaufwand 9'930.80 11'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 17'984.90 23'200.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 78'421.00 80'000.00
39 Interne Verrechnungen 5'400.00 10'000.00
42 Entgelte -40.05 0.00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 62'927.23 155'500.00

12 Rechtsprechung 1'884.15 1'200.00

1200 Rechtsprechung 1'884.15 1'200.00
30 Personalaufwand 2'600.00 3'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 484.15 0.00
42 Entgelte -1'200.00 -2'000.00

14 Allgemeines Rechtswesen 90'261.08 112'600.00

1400 Allgemeines Rechtswesen 76'176.88 89'700.00
30 Personalaufwand 93'124.00 100'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 53.85 200.00
36 Transferaufwand 9'723.00 10'000.00
42 Entgelte -26'723.97 -20'500.00

Nach Funktion und Arten (ordentlich)

10

Erfolgsrechnung
Rechnung Voranschlag Rechnung

2021 2'021.00 2020

5790 64'276.35 103'900.00
30 55'451.35 58'900.00
31 4'704.60 4'000.00
36 4'120.40 41'000.00

6 376'935.30 428'400.00

61 247'352.80 235'900.00

6150 200'903.30 189'900.00
30 66'238.25 58'700.00
31 128'628.25 110'000.00
33 16'099.00 28'000.00
39 1'300.00 1'700.00
42 -1'526.20 -1'000.00
44 -1'335.20 -1'000.00
46 -8'500.80 -6'500.00

6151 -3'500.50 -4'000.00
31 6'947.50 10'000.00
44 -10'448.00 -14'000.00

6180 49'950.00 50'000.00
36 49'950.00 50'000.00

62 129'582.50 192'500.00

6210 1'091.75 1'000.00
31 1'091.75 1'000.00

6220 117'217.95 183'500.00
31 889.05 0.00
36 116'328.90 183'500.00

6290 11'272.80 8'000.00
31 28'000.00 28'000.00
42 -16'727.20 -20'000.00

7 117'654.20 209'500.00

71

7101
30 50'492.10 54'400.00
31 91'028.80 78'600.00
33 2'227.00 16'000.00
39 400.00 1'700.00
42 -161'364.40 -175'000.00
49 -35'000.00 -35'000.00
90

Fürsorge, n.a.g.
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand 
Transferaufwand

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Strassenverkehr

Gemeinde-/Bezirksstrassen
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand 
Abschreibungen Verwaltungsvermögen 
Interne Verrechnungen
Entgelte
Finanzertrag
Transferertrag

Parkplätze
Sach- und übriger Betriebsaufwand 
Finanzertrag

Privatstrassen
Transferaufwand

Öffentlicher Verkehr

Öffentliche Verkehrsinfrastruktur
Sach- und übriger Betriebsaufwand

Regional- und Agglomerationsverkehr
Sach- und übriger Betriebsaufwand 
Transferaufwand

Öffentlicher Verkehr, n.a.g.
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Entgelte

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Wasserversorgung

Wasserwerk
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand 
Abschreibungen Verwaltungsvermögen 
Interne Verrechnungen
Entgelte
Interne Verrechnungen
Abschluss Erfolgsrechnung 52'216.50 59'300.00

Nach Funktion und Arten (ordentlich)
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23



Erfolgsrechnung
Rechnung Voranschlag Rechnung

  2021 2'021.00 2020

72 Abwasserbeseitigung

7200 Abwasserbeseitigung
30 Personalaufwand 31'718.40 32'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 74'561.60 157'200.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 61'615.00 70'000.00
36 Transferaufwand 159'914.70 80'000.00
39 Interne Verrechnungen 8'200.00 16'200.00
42 Entgelte -357'986.70 -356'000.00
90 Abschluss Erfolgsrechnung 21'977.00 400.00

73 Abfallwirtschaft

7300 Abfallwirtschaft
30 Personalaufwand 3'874.60 4'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 18'411.60 29'000.00
36 Transferaufwand 44'863.60 45'000.00
42 Entgelte -74'153.51 -68'500.00
90 Abschluss Erfolgsrechnung 7'003.71 -9'500.00

75 Arten- und Landschaftsschutz -5'637.60 5'900.00

7500 Arten- und Landschaftsschutz -5'637.60 5'900.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 934.10 6'200.00
42 Entgelte -6'571.70 -300.00

76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 0.00 48'300.00

7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 0.00 48'300.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.00 18'500.00
36 Transferaufwand 0.00 30'000.00
46 Transferertrag 0.00 -200.00

77 Übriger Umweltschutz 77'106.70 95'500.00

7710 Friedhof und Bestattung 46'611.85 63'000.00
30 Personalaufwand 20'716.05 14'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 31'260.80 39'500.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'813.00 20'000.00
39 Interne Verrechnungen 600.00 1'000.00
42 Entgelte -10'778.00 -12'000.00

7790 Umweltschutz, n.a.g. 30'494.85 32'500.00
30 Personalaufwand 3'653.05 5'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6'193.55 12'000.00
36 Transferaufwand 20'648.25 16'000.00
42 Entgelte 0.00 -1'000.00

79 Raumordnung 46'185.10 59'800.00

7900 Raumordnung 46'185.10 59'800.00
30 Personalaufwand 1'464.90 1'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 35'603.90 45'800.00
36 Transferaufwand 9'716.30 12'500.00
42 Entgelte -600.00 0.00

Nach Funktion und Arten (ordentlich)
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Erfolgsrechnung
Rechnung Voranschlag Rechnung

  2021 2021 2020

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 719'944.88 833'500.00

01 Legislative und Exekutive 108'847.78 132'900.00

0110 Legislative 14'352.00 22'900.00
30 Personalaufwand 5'170.70 5'600.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 9'181.30 17'300.00

0120 Exekutive 94'495.78 110'000.00
30 Personalaufwand 85'741.45 98'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8'754.33 12'000.00

02 Allgemeine Dienste 611'097.10 700'600.00

0210 Finanz- und Steuerverwaltung 136'146.60 165'700.00
30 Personalaufwand 147'840.20 176'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 17'857.25 18'000.00
34 Finanzaufwand 500.00
42 Entgelte -4'617.85 -5'000.00
46 Transferertrag -22'933.00 -22'000.00
49 Interne Verrechnungen -2'000.00 -2'000.00

0220 Allgemeine Dienste, übrige 327'470.35 376'200.00
30 Personalaufwand 175'551.95 247'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 178'490.65 175'000.00
42 Entgelte -26'572.25 -46'000.00

0221 Bauverwaltung 35'783.50 34'500.00
30 Personalaufwand 62'022.20 66'700.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 34'115.30 27'800.00
42 Entgelte -60'354.00 -60'000.00

0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 111'696.65 124'200.00
30 Personalaufwand 9'930.80 11'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 17'984.90 23'200.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 78'421.00 80'000.00
39 Interne Verrechnungen 5'400.00 10'000.00
42 Entgelte -40.05 0.00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 62'927.23 155'500.00

12 Rechtsprechung 1'884.15 1'200.00

1200 Rechtsprechung 1'884.15 1'200.00
30 Personalaufwand 2'600.00 3'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 484.15 0.00
42 Entgelte -1'200.00 -2'000.00

14 Allgemeines Rechtswesen 90'261.08 112'600.00

1400 Allgemeines Rechtswesen 76'176.88 89'700.00
30 Personalaufwand 93'124.00 100'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 53.85 200.00
36 Transferaufwand 9'723.00 10'000.00
42 Entgelte -26'723.97 -20'500.00

Nach Funktion und Arten (ordentlich)

10

24



Erfolgsrechnung
Rechnung Voranschlag Rechnung

  2021 2021 2020

8 VOLKSWIRTSCHAFT -134'396.95 -69'000.00

81 Landwirtschaft 1'446.80 2'000.00

8130 Produktionsverbesserungen Vieh 1'446.80 2'000.00
30 Personalaufwand 811.80 1'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 250.00 300.00
36 Transferaufwand 385.00 700.00

84 Tourismus 2'688.75 27'100.00

8400 Tourismus 2'688.75 27'100.00
30 Personalaufwand 854.75 2'100.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 250.00 13'000.00
36 Transferaufwand 11'584.00 12'500.00
39 Interne Verrechnungen 43'789.95 42'000.00
40 Fiskalertrag -43'789.95 -42'000.00
42 Entgelte -10'000.00 -500.00

85 Industrie, Gewerbe, Handel 0.00 4'000.00

8500 Industrie, Gewerbe, Handel 0.00 4'000.00
30 Personalaufwand 0.00 500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.00 500.00
36 Transferaufwand 0.00 3'000.00

86 Banken und Versicherungen 0.00 -100.00

8600 Banken und Versicherungen 0.00 -100.00
44 Finanzertrag 0.00 -100.00

87 Brennstoffe und Energie -138'532.50 -102'000.00

8710 Elektrizität -141'419.60 -116'000.00
39 Interne Verrechnungen 0.00 1'000.00
41 Regalien und Konzessionen -85'200.00 -82'000.00
44 Finanzertrag -27'720.00 -28'000.00
46 Transferertrag -28'499.60 -7'000.00

8790 Energie, n.a.g 2'887.10 14'000.00
30 Personalaufwand 65.80 1'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'821.30 13'000.00

9 FINANZEN UND STEUERN -4'119'655.41 -5'265'000.00

91 Steuern -3'145'874.41 -2'761'800.00

9100 Steuern -3'145'874.41 -2'761'800.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand -6'430.50 15'000.00
34 Finanzaufwand 7'126.27 7'500.00
40 Fiskalertrag -3'124'770.18 -2'762'500.00
46 Transferertrag -21'800.00 -21'800.00

93 Finanz- und Lastenausgleich -1'815'000.00 -1'815'000.00

9300 Finanz- und Lastenausgleich -1'815'000.00 -1'815'000.00
46 Transferertrag -1'815'000.00 -1'815'000.00

Nach Funktion und Arten (ordentlich)
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Erfolgsrechnung
Rechnung Voranschlag Rechnung

  2021 2021 2020

95 Ertragsanteile, übrige -172'500.00 -172'500.00

9500 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung -172'500.00 -172'500.00
46 Transferertrag 172'500.00 172'500.00

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung -165'931.17 -199'300.00

9610 Zinsen -169.12 -1'500.00
34 Finanzaufwand 45'934.75 79'100.00
44 Finanzertrag -1'903.87 -4'500.00
49 Interne Verrechnungen -44'200.00 -76'100.00

9630 Liegenschaft Brunnern -13'725.85 -12'500.00
34 Finanzaufwand 13'674.15 9'000.00
39 Interne Verrechnungen 4'500.00 1'500.00
44 Finanzertrag -31'900.00 -23'000.00

9631 Liegenschaft Ilge -84'846.20 -102'600.00
30 Personalaufwand 4'807.65 4'900.00
34 Finanzaufwand 34'639.30 34'000.00
39 Interne Verrechnungen 11'400.00 13'000.00
42 Entgelte -1'308.90 -2'000.00
44 Finanzertrag -134'384.25 -150'000.00
46 Transferertrag 0.00 -2'500.00

9632 Liegenschaft Swisscom -11'487.75 -11'200.00
34 Finanzaufwand 1'352.75 1'700.00
39 Interne Verrechnungen 1'800.00 2'000.00
42 Entgelte -240.50 -500.00
44 Finanzertrag -14'400.00 -14'400.00

9633 Liegenschaft Dorfplatz 2 -15'814.05 -14'600.00
30 Personalaufwand 2'400.00 2'400.00
34 Finanzaufwand 68'109.85 11'500.00
39 Interne Verrechnungen 3'400.00 500.00
44 Finanzertrag -89'723.90 -29'000.00

9634 Liegenschaft Gemeindehaus Anteil FV -56'888.20 -57'000.00
34 Finanzaufwand 9'382.80 6'000.00
39 Interne Verrechnungen 6'200.00 14'000.00
44 Finanzertrag -72'471.00 -77'000.00

9635 Moosland / Riedmattland 0.00 100.00
39 Interne Verrechnungen 0.00 100.00

9690 Finanzvermögen, n.a.g. 17'000.00 0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 17'000.00 0.00

97 Rückverteilungen -712.10 -3'000.00

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe -712.10 -3'000.00
46 Transferertrag -712.10 3'000.00

99 Nicht aufgeteilte Posten 1'180'362.27 -313'400.00

9999 Abschluss 1'180'362.27 -313'400.00
90 Abschluss Erfolgsrechnung 1'180'362.27 -313'400.00

Nach Funktion und Arten (ordentlich)
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Investitionsrechnung
Investitionsrechnung nach Arten Rechnung Voranschlag Rechnung

2021 2021 2020

50 Sachanlagen 170'191.05 214'000
51 Investitionen auf Rechnung Dritter
52 Immaterielle Anlagen
54 Darlehen
55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 2'574'000
56 Eigene Investitionsbeiträge
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge

Total Investitionsausgaben 170'191.05 2'788'000

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen
61 Rückerstattungen
62 Übertragung von immat. Anlagen in das Finanzvermögen
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -404'245.00 -390'000
64 Rückzahlung von Darlehen
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge

Total Investitionseinnahmen -404'245.00 -390'000

Nettoinvestitionen -234'053.95 2'398'000

+: Ausgaben, Defizit, Verschlechterung Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen
-: Einnahmen, Überschuss, Verbesserung
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Investitionsrechnung
Zusammenzug Investitionrechnung (Funktion) Rechnung Voranschlag Rechnung

2021 2021 2020

0 Allgemeine Verwaltung

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

2 Bildung

3 Kultur, Sport und Freizeit

4 Gesundheit 0.00 2'574'000

5 Soziale Sicherheit

6 Verkehr 140'482.35 114'000

7 Umweltschutz und Raumordnung -374'536.30 -290'000

8 Volkswirtschaft

9 Finanzen und Steuern

Nettoinvestition -234'053.95 2'398'000

+: Ausgaben, Defizit, Verschlechterung Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen
-: Einnahmen, Überschuss, Verbesserung

20
28



BILANZ

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 2'366'007.33 2'418'565.83
101 Forderungen 917'571.99 1'522'128.38
102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 123'053.35 162'640.50
106 Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00
107 Langfristige Finanzanlagen 0.00 0.00
108 Sachanlagen FV 6'968'000.00 7'062'200.00
109 Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen/Fonds i/FK 0.00 0.00

Total Finanzvermögen 10'374'632.67 11'165'534.71

140 Sachanlagen VV 4'678'002.00 4'241'184.05
142 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00
144 Darlehen 0.00 0.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien 588'164.00 588'164.00
146 Investitionsbeiträge 0.00 0.00
148 kumulierte zusätzliche Abschreibungen 0.00 0.00

Total Verwaltungsvermögen 5'266'166.00 4'829'348.05

Total Aktiven 15'640'798.67 15'994'882.76

200 Laufende Verbindlichkeiten 568'618.80 913'767.16
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1'000'000.00 3'000'000.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen 86'727.30 54'503.25
205 Kurzfristige Rückstellungen 207'900.00 95'900.00

Kurzfristiges Fremdkapital 1'863'246.10 4'064'170.41

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 10'590'000.00 7'590'000.00
208 Langfristige Rückstellungen 35'900.00 0.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 116'172.85 99'251.20

Langfristiges Fremdkapital 10'742'072.85 7'689'251.20

Total Fremdkapital 12'605'318.95 11'753'421.61

290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -617'795.50 -595'176.34
291 Fonds im Eigenkapital 11'418.10 14'418.10

Zweckgebundenes Eigenkapital -606'377.40 -580'758.24

295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) -504'845.00 -504'845.00
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 2'159'000.00 443'000.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 1'987'702.12 4'884'064.39

Zweckfreies Eigenkapital 3'641'857.12 4'822'219.39

Total Eigenkapital 3'035'479.72 4'241'461.15

Total Passiven 15'640'798.67 15'994'882.76

Aktiven 01.01.2021 31.12.2021

Passiven 01.01.2021 31.12.2021

Bilanz
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Rechnung 2021 

Anhang zur Jahresrechnung 
 
1. Angaben zum angewandten Regelwerk und zu den Bilanzierungsgrundsätzen 

Die Jahresrechnung wurde auf Grundlage des Finanzhaushaltsgesetzes der Bezirke und Gemeinden (FHG-BG; 
SRSZ 153.100) vom 30. Mai 2018 und der dazugehörigen Finanzhaushaltsverordnung (FHV-BG; SRSZ 
153.111) vom 25. Juni 2019 erstellt. Die rechtlichen Grundlagen stützen sich grundsätzlich auf das im Ja-
nuar 2008 durch die Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK) verabschie-
dete Handbuch HRM2. 
 
§ 26 FHG-BG und § 22 FHV-BG verweisen explizit auf HRM2 als anzuwendende Rechnungslegungsnorm. Das 
Handbuch enthält 20 Fachempfehlungen zur öffentlichen Rechnungslegung sowie einen Kontenrahmen. Die 
Rechnungslegung soll ein Bild des Finanzhaushalts geben, das der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage entspricht. In Anhang 3 der FHV-BG hat der Regierungsrat die gültigen Fachempfehlungen und allfäl-
lige Abweichungen davon festgelegt. Abweichungen zu den Fachempfehlungen ergeben sich folgende: 
 
- Spezialfonds und Vorfinanzierungen: Spezialfonds werden nur in der Bilanz ausgewiesen. Ausgaben und 

Einnahmen (Fondsrechnung) erfolgen ausserhalb der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung. Die 
Bildung von Reserven für noch nicht beschlossene Vorhaben (Vorfinanzierungen) ist nicht zulässig. 

- Pensionskasse: Für künftige Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge an die Pensionskasse des Kantons Schwyz, 
im Fall einer Unterdeckung gemäss § 11 des Gesetzes über die Pensionskasse des Kantons Schwyz (PKG; 
SRSZ 145.210) vom 21. Mai 2014 oder andere Vorsorgeeinrichtungen, werden weder Rückstellungen ge-
bildet noch passive Rechnungsabgrenzungen verbucht. Die Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge werden wie die 
ordentlichen Beiträge im Jahr der Fälligkeit verbucht sowie im Budget und Finanzplan berücksichtigt. 

- Vorgehen beim Übergang zu HRM2: Die Reserven aus der Neubewertung des Finanzvermögens und aus 
der Aufwertung des Verwaltungsvermögens sind nach einem Jahr aufzulösen. Bei Reserven aus der Neu-
bewertung von Grundstücken kann auf die Auflösung verzichtet werden. 

- Finanzinstrumente: Anlagen von Finanzvermögen in Obligationen in Fremdwährungen, ausländische Aktien 
und alternative Anlagen wie „Hedge Funds“, Derivate oder andere Anlagen mit stark spekulativem Charak-
ter, sind nicht zulässig. 

 
2. Allgemeine Bilanzierungsgrundsätze 

Vermögenswerte werden in den Aktiven der Bilanz geführt, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen 
hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist. Zudem muss sich ihr 
Wert verlässlich ermitteln lassen (§ 34 Abs. 1 FHG-BG). 
 
Verpflichtungen werden in den Passiven der Bilanz geführt, wenn ihr Ursprung auf einem Ereignis in der Ver-
gangenheit liegt, zu deren Erfüllung mit einem Mittelabfluss gerechnet werden muss und deren Betrag zuver-
lässig ermittelt werden kann (§ 34 Abs. 2 FHG-BG). Wenn der Zeitpunkt der Erfüllung oder die Höhe des 
künftigen Mittelabflusses mit Unsicherheiten behaftet ist, wird eine Verpflichtung in der Form einer Rückstel-
lung gebildet (§ 34 Abs. 3 FHG-BG). 
 
Die Anlagen des Finanzvermögens werden zu Verkehrswerten bewertet (§ 35 Abs. 1 FHG- BG). Die Buch-
werte des Finanzvermögens werden jährlich überprüft und gegebenenfalls neu bewertet. Sachanlagen im Fi-
nanzvermögen werden alle fünf Jahre überprüft und bei Bedarf neu bewertet (§ 26 Abs. 3 FHV-BG). 
 
Die Bewertung des Verwaltungsvermögens erfolgt zu Anschaffungswerten abzüglich notwendiger Abschrei-
bungen (§ 35 Abs. 2 FHG-BG). Die Entwertung durch die ordentliche Nutzung wird durch planmässige lineare 
Abschreibungen über die angenommene Nutzungsdauer berücksichtigt. Das Verwaltungsvermögen wird ge-
mäss Anhang II FHV-BG abgeschrieben. 
 
Verbindlichkeiten werden zum Nominalwert bilanziert (§ 35 Abs. 3 FHG-BG). 
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3. Spezifische Bilanzierungsgrundsätze 

Flüssige Mittel (100) 
Die Bewertung der vorhandenen flüssigen Mittel erfolgt wie bisher zum Nominalwert. 
 
Forderungen (101) 
Die Erträge werden nach dem Soll-Prinzip bei Rechnungsstellung verbucht. Wesentliche Forderungen, deren 
Einzug gefährdet ist, sind entsprechend zu berichtigen (Einzelwertberichtigung). Sämtliche übrigen Guthaben 
sind jährlich im Umfang eines Abzuges von 5% zu berichtigen (§ 26 Abs. 3 FHV-BG). 
 
Kurzfristige Finanzanlagen (102) 
Kurzfristige Finanzanlagen werden zum Verkehrswert bilanziert. 
 
Aktive Rechnungsabgrenzungen (104) 
Die Höhe der Aktivierung ergibt sich aus dem Abgrenzungstatbestand (Nominalwerte). 
 
Vorräte und angefangene Arbeiten (106) 
Die Bewertung der Vorräte und angefangenen Arbeiten erfolgt zum Anschaffungswert beziehungsweise zu 
Herstellungskosten oder zum Marktwert, wenn dieser darunterliegt. 
 
Langfristige Finanzanlagen (107) 
Die Bewertung von Wertschriften mit Kurswert erfolgt zum Kurswert. Unabhängig davon, ob die Wertschrif-
ten in einem aktiven Markt gehandelt werden oder nicht. Die Bewertung der Wertschriften ohne Kurswert er-
folgt zum Anschaffungswert. Die Werthaltigkeit der Wertschriften ohne Kurswert wird jährlich überprüft. Die 
Bewertung von Darlehen im Finanzvermögen erfolgt zu Nominalwerten. Ist eine dauerhafte Wertminderung 
absehbar, wird deren bilanzierter Wert berichtigt. Die Werthaltigkeit der Darlehen im Finanzvermögen wird 
jährlich überprüft. 
 
Sachanlagen im Finanzvermögen (108) 
Die Bewertung der Sachanlagen im Finanzvermögen erfolgt bei Erstzugang zu Anschaffungskosten. Die Folge-
bewertungen erfolgen zum Verkehrswert am Bilanzierungsstichtag. Die Buchwerte werden alle fünf Jahre 
überprüft und bei Bedarf neu bewertet. 
 
Sachanlagen Verwaltungsvermögen (140) 
Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung 
dienen. Die Bewertung der Anlagen im Verwaltungsvermögen erfolgt beim Erstzugang zum Anschaffungs-
wert. Die Aktivierungsgrenze beträgt Fr. 75 000.-. Anschaffungen unter diesem Betrag werden im Anschaf-
fungsjahr der Erfolgsrechnung belastet; es erfolgt keine Aktivierung in der Bilanz und es werden keine Ab-
schreibungen in den Folgejahren vorgenommen. Die Anlagen im Verwaltungsvermögen werden jährlich zu fol-
genden Sätzen linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben (§ 27 Abs. 2 bzw. Anhang II FHV-BG): 
 

Anlagekategorie Nutzungsdauer 
in Jahren 

Abschreibungssatz 
in Prozent 

1 Grundstücke - - 

2a Gebäude/Hochbauten 25 4.00 

2b Alters- und Pflegeheime 33 3.03 

3a Strassen 25 4.00 

3b Brücken 25 4.00 

4 Wald - - 

5a Kanalbauten 40 2.50 

5b Gewässerverbauungen 40 2.50 

6 Orts-/Regionalplanungen - - 

7a Mobilien 5 20.00 

7b Maschinen 5 20.00 
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Anlagekategorie Nutzungsdauer 
in Jahren 

Abschreibungssatz 
in Prozent 

7c Fahrzeuge, Rettungsfahrzeuge Bezirke 5 20.00 

8 Spezialfahrzeuge 15 6.67 

9 Informatik, Hardware 5 20.00 

10a immaterielle Anlagen 5 20.00 

10b Informatik, Software 5 20.00 

11a Investitionsbeiträge für die Erfüllung einer 
öffentlichen Aufgabe 

nach Nutzungsdauer des finanzierten Objekts 

11b Investitionsbeiträge an Private 5 20.00 

12 Anlagen im Bau - - 

13, 
14 

Darlehen und Beteiligungen im Verwaltungs- 
vermögen 

- - 

15 Abwasseranlagen 25 4.00 

16 Abfallanlagen 25 4.00 

 
Grundstücke für Hochbauten und Waldungen werden nicht mehr abgeschrieben. Da die Grundstücke neu 
nicht mehr abgeschrieben werden, werden diese von den Hochbauten getrennt und separat bilanziert. 
 
Darlehen im Verwaltungsvermögen (144) 
Die Bewertung der Darlehen erfolgt zum Nominalwert. Darlehen im Verwaltungsvermögen werden nicht wert-
berichtigt, solange keine Wertminderung eintritt. 
 
Beteiligungen im Verwaltungsvermögen (145) 
Die Bewertung der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen erfolgt zum Anschaffungswert. Dieser stimmt in 
der Regel mit dem Nominalwert überein. Es werden keine Wertberichtigungen vorgenommen, solange keine 
Wertminderungen eintreten. 
 
Laufende Verpflichtungen (200) 
Die Laufenden Verpflichtungen werden zum Nominalwert bewertet. 
 
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (201) 
Kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten (Laufzeiten beziehungsweise Restlaufzeiten unterjährig) werden zum No-
minalwert bewertet. 
 
Passive Rechnungsabgrenzungen (204) 
Die Höhe der Passivierung ergibt sich aus dem Abgrenzungstatbestand (Nominalwerte). 
 
Kurzfristige (205) und Langfristige Rückstellungen (208) 
Gemäss Fachempfehlungen zu HRM2 ist eine Rückstellung zu bilden, wenn: 
- es sich um eine gegenwärtige Verpflichtung handelt, deren Ursprung in einem Ereignis der 

Vergangenheit liegt; 
- der Mittelabfluss zur Erfüllung der Verpflichtung wahrscheinlich ist (Eintretenswahrscheinlichkeit 

über 50%); 
- die Höhe der Verpflichtung zuverlässig geschätzt werden kann und 
- der Betrag wesentlich ist. 
 
Kurzfristig ist eine Rückstellung dann, wenn der Mittelabfluss innerhalb eines Jahres nach Bilanzstichtag er-
wartet wird. In Anwendung dieser Kriterien sind die latenten Verpflichtungen gegenüber den Angestellten aus 
Ferien, Überzeiten und Dienstaltersgeschenken und Überbrückungsrenten betragsmässig zu berechnen und 
entsprechende kurzfristige und langfristige Rückstellungen zu bilden. 
Gemäss Anhang 3 FHV-BG werden für künftige Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge im Fall einer Unterdeckung an 
die Pensionskasse des Kantons Schwyz gemäss § 11 PKG weder Rückstellungen gebildet noch passive Rech-
nungsabgrenzungen verbucht. Die Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge werden wie die ordentlichen Beiträge im 
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Jahr der Fälligkeit verbucht sowie im Budget und Finanzplan berücksichtigt. Im Anhang der Jahresrechnung 
wird jeweils der Deckungsgrad per 31. Dezember ausgewiesen. 
 
Langfristige Finanzverbindlichkeiten (206) 
Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten werden zum Nominalwert bewertet. 
 
Verbindlichkeiten Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital (209) und Verpflichtungen beziehungs-
weise Vorschüsse Spezialfinanzierungen im Eigenkapital (290) 
Die Zuteilung der Spezialfinanzierungen und Fonds zum Fremdkapital oder Eigenkapital erfolgt aufgrund der 
Verfügungsfreiheit der kommunalen Behörden. Solange die kommunalen Organe die Gesetzesbestimmungen 
und Reglemente selber ändern können, gelten die Spezialfinanzierungen als Eigenkapital, ansonsten als Fremd-
kapital (§ 37 Abs. 4 FHG-BG). 
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FFIINNAANNZZKKEENNNNZZAAHHLLEENN

EEnnttwwiicckklluunngg  Rechnung Voranschlag Rechnung
2021 2021 2020

Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -1'180'362 0 0
Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-) 4'241'461 0 0

Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsfehlbetrag (+) -1'623'791 0 0
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) -587'887 0 0

Richtwerte

Nettoschuld I pro Einwohner 303 - -
Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die 
Finanzkraft der Einwohner und nicht auf ihre Anzahl ankommt.

< 0 CHF
 0 - 1'000 CHF

1'001 - 2'500 CHF
2501 - 5'000 CHF

> 5'000 CHF

keine
geringe
mittlere
hohe
sehr hohe
Verschuldung

Nettoverschuldungsquotient 18.55% 0.00% 0.00%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviel 
Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.

Selbstfinanzierungsgrad 0.00% 0.00% 0.00%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen 
Mitteln finanziert werden kann.

Selbstfinanzierungsanteil 18.64% 0.00% 0.00%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der 
Investitionen aufgewendet werden kann.

Zinsbelastungsanteil 0.57% 0.00% 0.00%
Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des „verfügbaren Einkommens“ durch 
den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der 
Handlungsspielraum.

Kapitaldienstanteil 3.29% 0.00% 0.00%
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch 
den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein 
hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

Investitionsanteil 2.74% 0.00% 0.00%
Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis 
zu den Gesamtausgaben.

< 10 %
10 - 20 %
20 - 30 %

> 30 %

schwach
mittel
stark
sehr stark

< 100 %
100 - 150 %

> 150 %

gut
genügend
schlecht

> 100 %
80 - 100 %

50 - 80 %
< 50 %

ideal
gut bis vertretbar
problematisch
ungenügend

> 20 %
10 - 20 %

< 10 %

gut
mittel
schlecht

0 - 4 %
4 - 9 %

> 9 %

gut
genügend
schlecht

< 5 %
5 - 15 %

> 15 %

geringe Belastung
tragbare Belastung
hohe Belastung

Finanzkennzahlen

22

Entwicklung
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Traktandum 6 
 

Nachtragskredit zu Lasten der Erfolgsrechnung 2022 
 
A. Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten folgendes zu beschliessen: 
 

1. Zu Lasten der Erfolgsrechnung 2022 wird der folgende Nachtragskredit eingeräumt: 
 

Beitrag an Initialisierungsphase zur Nachfolgelösung «Neubau Alterszentrum» St. Anna 
Konto: 4121.31 (Kranken-, Alters- und Pflegeheime / Sach-/Betriebsaufwand) Fr. 26 000.- 

 

 
B. Bericht des Gemeinderates 

Seit einiger Zeit befassen sich die Gemeinden Steinerberg, Sattel und Rothenthurm mit der Zukunft des Al-
ters- und Pflegeheims St. Anna in Steinerberg. Nach umfassenden Abklärungen plant der Verein St. Anna für 
das gleichnamige Alterszentrum ab 2030 eine Nachfolgelösung in Form eines Neubaus. Er tut dies in enger 
Zusammenarbeit mit den Vertragsgemeinden Steinerberg, Sattel und Rothenthurm. Die drei Gemeinderäte sind 
von einem Neubau als langfristig beste Lösung für eine zeitgemässe Betreuung und Pflege der betagten Ein-
wohnerinnen und Einwohner überzeugt. Darum gehen Steinerberg, Sattel und Rothenthurm in dieser Sache 
gemeinsam vor. 
 
Um den Neubau zu lancieren und voranzutreiben sowie die Bevölkerung zu informieren und einzubeziehen, 
haben die drei Gemeinderäte den Verein St. Anna mit der Projektleitung beauftragt. Die Verantwortlichen des 
Vereins St. Anna verfügen für diese Aufgabe über grosse Erfahrung und das nötige Wissen. 
 
Das Gesamtbudget für die Initialisierungsphase im Jahr 2022 beträgt rund Fr. 107 000.- (inkl. 7.7% MwSt.). 
Davon trägt der Verein St. Anna 33% bzw. Fr. 35 000.-. An den verbleibenden 67% der Kosten beteiligen 
sich die Vertragsgemeinden anteilmässig und basierend auf ihrer jeweiligen Einwohnerzahl wie folgt: 
 
Steinerberg 12% Fr. 13 000.- 
Sattel  24% Fr. 26 000.- 
Rothenthurm 31% Fr. 33 000.- 
 
Der Gemeinderat erachtet diesen Betrag von Fr. 26 000.- (inkl. MwSt.) für die Gemeinde Sattel für den Pro-
jektstart bzw. die Initialisierungsphase für ein Neubauprojekt zu einem gemeinsamen Alterszentrum mit Stei-
nerberg und Rothenthurm als sinn- und massvolle Investition zur Lancierung der Nachfolgelösung St. Anna 
und unterbreitet der Gemeindeversammlung aufgrund einer fehlenden Ausgabenbewilligung einen entspre-
chenden Nachtragskredit zulasten der Erfolgsrechnung 2022. 
 

 
C. Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission hat gemäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke 
und Gemeinden (FHG-BG; SRSZ 153.100) den Antrag „Nachtragskredit zu Lasten der Erfolgsrechnung 2022 
für einen Beitrag an die Initialisierungsphase zur Nachfolgelösung «Neubau Alterszentrum» St. Anna“ geprüft. 
 
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt, den Antrag des Gemeinderates zu genehmigen. 
 
Sattel, 28. März 2022 Die Rechnungsprüfungskommission: 

 
Martina Schuler, Präsidentin 
Luzia Inderbitzin 
Patrick Baumann 
Daniel Eichenberger 
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Traktandum 8 
 

Einbürgerungsgesuch Stefan Alexander Massimo Becker 
 
A. Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten folgendes zu beschliessen: 
 

1. Stefan Alexander Massimo Becker, geb. 5. August 1967, deutscher Staatsangehöriger, wohn-
haft Hof 4, 6417 Sattel, wird in das Bürgerrecht der Gemeinde Sattel aufgenommen. 

2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 

 
B. Gesuch von Stefan Alexander Massimo Becker 

Stefan Becker lebt seit fast sechs Jahren in Sattel. Aufgewachsen ist er im deut-
schen Singen/Engen, zwischen Schaffhausen und Bodensee. Er hat eine Ausbil-
dung zum Dipl. Betriebswirt (FH) absolviert sowie einen Master of Business Admi-
nistration gemacht. Im Oktober 2002 kam Stefan Becker wegen seiner Arbeit bei 
Shell Switzerland AG in Baar in die Schweiz. Er lebte im Kanton Zug bis er 2012 
zurück nach Engen zog. Im Sommer 2016 zog Stefan Becker nach Sattel. Er kann 
in diesem Jahr bei Shell sein 20-jähriges Firmenjubiläum feiern (er ist als Contrac-
ting & Procurement Lead Mobility angestellt). In seiner Freizeit verbringt Stefan 
Becker viel Zeit mit Sport: Skifahren, Schneeschuhwandern, Biken, Segeln; oder 
er besucht seine Eltern und Geschwister in Deutschland. 
 
Stefan Becker kam vor rund 20 Jahren aus beruflichen Gründen in die Schweiz und hat sich hier von Anfang 
an sehr wohl und willkommen gefühlt. Er möchte auch das Pensionsalter in der Schweiz verbringen. Die 
Schweiz bietet Sicherheit und hat ein gutes, funktionierendes Gesundheitssystem. Zudem hat Stefan Becker 
den Staat in den letzten Jahren durch seine Arbeit finanziell unterstützt und er möchte nun im Sinne der direk-
ten Demokratie „mitreden“ was mit seinen Steuergeldern passiert. 
 
Die Einbürgerungskommission hat die Vertrautheit mit den schweizerischen, kantonalen und den örtlichen Ge-
gebenheiten anlässlich einer ausführlichen Befragung geprüft und festgestellt, dass Stefan Becker über sehr 
gute Kenntnisse zur Schweiz, dem Kanton Schwyz und zur Gemeinde Sattel verfügt. Er spricht einwandfrei 
Deutsch und hat keine Mühe Mundart zu verstehen. 
 
Der Gesuchsteller erfüllt die Bedingungen für den Erwerb des Bürgerrechts. Es sind keine Gründe bekannt, die 
eine Verweigerung des Einbürgerungsgesuches rechtfertigen würden. Der Gemeinderat hat auf Antrag der Ein-
bürgerungskommission das Gesuch um Einbürgerung mit GRB Nr. 2022-0053 am 14. Februar 2022 gutge-
heissen. 
 
C. Verfahren 

Die Behandlung von Einbürgerungsgesuchen richtet sich nach dem Bürgerrechtsgesetz vom 20. April 2011 
(KBüG; SRSZ 110.100) und der Bürgerrechtsverordnung vom 5. Juni 2012 (KBüV; SRSZ 110.111). 
 
Dabei gilt es einige wichtige Grundsätze zu beachten: 

1. Die Beschlussfassung über Einbürgerungsgesuche erfolgt an der Gemeindeversammlung abschliessend. 

2. Ohne ausdrücklichen Gegenantrag wird über ein Gesuch nicht abgestimmt; der Antrag des Gemeinderates 
gilt als angenommen. 
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3. Wird ein Gegenantrag eingereicht und dieser als zulässig erklärt, so ist an der Gemeindeversammlung dar-
über mit offenem Handmehr oder geheim zu entscheiden. 

3.1. Zulässig sind folgende Anträge: 

- Antrag auf Rückweisung oder Verschiebung eines einzelnen Gesuchs, wenn dies klar und konkret 
mit dem Auftrag zu weiteren Abklärungen/Erhebungen begründet wird. 

- Trennung eines Gesuchs, indem aus triftigen Gründen z.B. über eine Familie individuell abgestimmt 
werden soll. 

- Ablehnung einer Einbürgerung, wenn gegen einen Gesuchsteller konkrete individuelle Verweige-
rungsgründe vorgebracht werden. 

3.2. Unzulässig und nicht zur Abstimmung zu bringen sind folgende Anträge: 

- Unbegründeter Ablehnungsantrag. 
- Antrag mit allgemeiner Begründung, der nicht konkret auf ein einzelnes Gesuch Bezug nimmt. 
- Antrag für eine Abstimmung pauschal über alle Einbürgerungsgesuche. 

4. Werden in einem Ablehnungsantrag berechtigte Gründe vorgebracht, zu denen sich ein Gesuchsteller bis-
her nicht äussern konnte, so hat der Gesuchsteller Anspruch auf rechtliches Gehör. In diesem Fall kann 
der Gemeinderat das Gesuch zu weiteren Abklärungen zurückziehen. 
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Angebote/Vergünstigungen für alle Sattlerinnen und Sattler 
 
 
 
 
 
 
SBB-Tageskarten (Tages-GA) 
 
Den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde Sattel stehen täglich zwei unpersönliche „SBB-Tageskar-
ten Gemeinde“ zu je Fr. 41.- pro Tag und Karte zur Verfügung. 
 
Mit den Tageskarten reisen Sie auf allen Strecken der SOB, SBB und der Post gratis. Auch können Sie mit 
dem Tages-GA die meisten Privatlinien und Schiffsverbindungen benützen. Des Weiteren erlaubt Ihnen die 
„Tageskarte Gemeinde“ die öffentlichen Verkehrsbetriebe in über 30 Schweizer Städten gratis zu nutzen. 
Ausgenommen sind einige Privatbahnen und Autoverkehrsbetriebe. 
 
Die SBB-Tageskarten bestehen aus 365 vordatierten Tageskarten. Die Gemeinde Sattel stellt zwei Tageskar-
ten pro Tag zur Verfügung. Diese können online reserviert (www.sattel.ch) und gegen Bezahlung (Bar oder 
EC-Karte) auf der Gemeindeverwaltung abgeholt werden. 
 

 
 
 
 
Tageseintritte Zoo Zürich 
 
Die Gemeinde schenkt ihren Einwohnerinnen und Einwohnern ein einmaliges Erlebnis und Abenteuer. Holen 
Sie sich Ihre gratis Eintrittskarte in den Zoo Zürich und profitieren Sie von vielen Vorteilen. 
Von Montag bis Freitag (ausgenommen Feiertage) stehen täglich vier Tageseintritte für die Einwohnerinnen 
und Einwohner von Sattel zur Verfügung. 
 
Wir bitten Sie die kostenlosen Eintrittskarten rechtzeitig bei der Gemeindeverwaltung (Tel. 041 835 12 01 / 
gemeinde@sattel.ch) zu reservieren. Es stehen pro Tag maximal 4 Eintrittskarten zur Verfügung. Die Tickets 
können am Besuchstag ab 8.30 Uhr auf der Gemeindeverwaltung abgeholt werden und müssen gleichentags 
retourniert werden. 
 

 
 
 
Tageseintritte Verkehrshaus Luzern 
 
Die Gemeinde schenkt ihren Einwohnerinnen und Einwohnern ein einmaliges Erlebnis und Abwechslung vom 
Alltag. Holen Sie sich Ihre gratis Eintrittskarte ins Verkehrshaus Luzern und profitieren Sie von vielen Vortei-
len. 
Es stehen täglich je zwei gratis Eintrittskarten für die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Sattel zur 
Verfügung. 
 
Wir bitten Sie die kostenlosen Eintrittskarten rechtzeitig bei der Gemeindeverwaltung (Tel. 041 835 12 01 / 
gemeinde@sattel.ch) zu reservieren. Es stehen pro Tag maximal 2 Eintrittskarten zur Verfügung. Die Tickets 
können gleich nach der Reservation auf der Gemeindeverwaltung abgeholt und müssen nicht retourniert wer-
den. 
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